
Amtsblatt
ISSN 1725-2539

der Europäischen Union

Ausgabe
in deutscher Sprache Rechtsvorschriften

DE
Bei Rechtsakten, deren Titel in magerer Schrift gedruckt sind, handelt es sich um Rechtsakte der laufenden Verwaltung im
Bereich der Agrarpolitik, die normalerweise nur eine begrenzte Geltungsdauer haben.

Rechtsakte, deren Titel in fetter Schrift gedruckt sind und denen ein Sternchen vorangestellt ist, sind sonstige Rechtsakte.

L 146
46. Jahrgang

13. Juni 2003

Inhalt

2

I Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte

� Verordnung (EG) Nr. 998/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
26. Mai 2003 über die Veterinärbedingungen für die Verbringung von Heimtieren
zu anderen als Handelszwecken und zur Änderung der Richtlinie 92/65/EWG des
Rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

� Verordnung (EG) Nr. 999/2003 des Rates vom 2. Juni 2003 zur Annahme autono-
mer Übergangsmaßnahmen betreffend die Einfuhr bestimmter landwirtschaftli-
cher Verarbeitungserzeugnisse mit Ursprung in Ungarn und die Ausfuhr bestimm-
ter landwirtschaftlicher Verarbeitungserzeugnisse nach Ungarn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Verordnung (EG) Nr. 1000/2003 der Kommission vom 11. Juni 2003 zur Verlängerung
der Frist für die Aussaat einiger landwirtschaftlicher Kulturpflanzen in bestimmten
Regionen der Gemeinschaft für das Wirtschaftsjahr 2003/2004 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Verordnung (EG) Nr. 1001/2003 der Kommission vom 12. Juni 2003 zur Festlegung
pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden
Einfuhrpreise .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Verordnung (EG) Nr. 1002/2003 der Kommission vom 12. Juni 2003 zur Änderung der
Ausfuhrerstattungen für Weißzucker und Rohzucker in unverändertem Zustand .. . . . . . . . . . . 33

Verordnung (EG) Nr. 1003/2003 der Kommission vom 12. Juni 2003 zur Festsetzung
des Höchstbetrags der Erstattung für Weißzucker bei Ausfuhr nach bestimmten Dritt-
ländern für die im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr.
1331/2002 durchgeführte 32. Teilausschreibung .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Verordnung (EG) Nr. 1004/2003 der Kommission vom 12. Juni 2003 zur Festsetzung
der Ausfuhrerstattungen für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Verordnung (EG) Nr. 1005/2003 der Kommission vom 12. Juni 2003 zur Festsetzung
der Ausfuhrerstattungen für Getreidemischfuttermittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Verordnung (EG) Nr. 1006/2003 der Kommission vom 12. Juni 2003 bezüglich der im
Rahmen der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 935/2003 eingereichten
Angebote für die Ausfuhr von Roggen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

(Fortsetzung umseitig)



DE

Inhalt (Fortsetzung) Verordnung (EG) Nr. 1007/2003 der Kommission vom 12. Juni 2003 zur Festsetzung
der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Hafer im Rahmen der Ausschreibung gemäß
der Verordnung (EG) Nr. 1582/2002 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Verordnung (EG) Nr. 1008/2003 der Kommission vom 12. Juni 2003 bezüglich der im
Rahmen der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 934/2003 eingereichten
Angebote für die Ausfuhr von Weichweizen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Verordnung (EG) Nr. 1009/2003 der Kommission vom 12. Juni 2003 zur Festsetzung
der Höchstkürzung des Zolls bei der Einfuhr von Mais im Rahmen der Ausschreibung
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 698/2003 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Verordnung (EG) Nr. 1010/2003 der Kommission vom 12. Juni 2003 zur Festsetzung
der Höchstkürzung des Zolls bei der Einfuhr von Mais im Rahmen der Ausschreibung
gemäß Verordnung (EG) Nr. 581/2003 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Verordnung (EG) Nr. 1011/2003 der Kommission vom 12. Juni 2003 zur Festsetzung
der geltenden Erstattungssätze bei der Ausfuhr bestimmter Getreide- und Reiserzeugnisse
in Form von nicht unter Anhang I des Vertrags fallenden Waren .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

� Verordnung (EG) Nr. 1012/2003 der Kommission vom 12. Juni 2003 zur neun-
zehnten Änderung der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates über die Anwen-
dung bestimmter spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen
und Organisationen, die mit Osama bin Laden, dem Al-Qaida-Netzwerk und den
Taliban in Verbindung stehen, und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr.
467/2001 des Rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Berichtigungen

� Berichtigung der Richtlinie 91/692/EWG des Rates vom 23. Dezember 1991 zur Vereinheitli-
chung und zweckmäßigen Gestaltung der Berichte über die Durchführung bestimmter
Umweltschutzrichtlinien (ABl. L 377 vom 31.12.1991) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52



I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 998/2003 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 26. Mai 2003

über die Veterinärbedingungen für die Verbringung von Heimtieren zu anderen als Handels-
zwecken und zur Änderung der Richtlinie 92/65/EWG des Rates

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf die Artikel 37 und 152 Absatz
4 Buchstabe b),

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und So-
zialausschusses (2),

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3)
aufgrund des vom Vermittlungsausschuss am 18. Februar 2003
gebilligten gemeinsamen Entwurfs,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Veterinärbedingungen für die Verbringung von
Heimtieren zu anderen als Handelszwecken zwischen
den Mitgliedstaaten und aus Drittländern müssen harmo-
nisiert werden, und dieses Ziel kann nur durch
Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene erreicht werden.

(2) Die vorliegende Verordnung betrifft Verbringungen von
lebenden Tieren, die unter Anhang I des Vertrags fallen.
Einige ihrer Bestimmungen, insbesondere die
Vorschriften über die Tollwut, haben unmittelbar den
Schutz der Gesundheit der Bevölkerung zum Ziel,
während andere allein die Tiergesundheit betreffen.
Daher ist es angezeigt, Artikel 37 und Artikel 152
Absatz 4 Buchstabe b) des Vertrags als Rechtsgrundlage
heranzuziehen.

(3) In den letzten zehn Jahren hat sich die Tollwutsituation
gemeinschaftsweit entscheidend gebessert; dies ist auf die
Durchführung von Programmen zur oralen Impfung von
Füchsen in Gebieten zurückzuführen, die seit den sech-
ziger Jahren von der in Nordosteuropa grassierenden
Fuchstollwut betroffen waren.

(4) Diese Besserung hat das Vereinigte Königreich und
Schweden dazu veranlasst, die seit Jahrzehnten geltende
sechsmonatige Quarantäne zugunsten einer weniger
belastenden Regelung abzuschaffen, die ein gleichwer-
tiges Sicherheitsniveau gewährleistet. Es ist somit ange-
zeigt, dass auf Gemeinschaftsebene die Anwendung einer
besonderen Regelung für die Verbringung von Heim-
tieren in die genannten Mitgliedstaaten während eines
Übergangszeitraums von fünf Jahren vorgesehen wird
und dass die Kommission im Licht der gesammelten
Erfahrungen und eines wissenschaftlichen Gutachtens
der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit zu
gegebener Zeit einen Bericht mit entsprechenden
Vorschlägen vorlegt. Ferner sollte ein Schnellverfahren
zur befristeten Verlängerung der genannten Über-
gangsregelung insbesondere für den Fall vorgesehen
werden, dass die wissenschaftliche Auswertung der
gesammelten Erfahrungen längere Fristen als die beim
jetzigen Stand zu erwartenden Fristen erforderlich
machen sollte.

(5) Die beobachteten Tollwutfälle bei Fleisch fressenden
Heimtieren in der Gemeinschaft betreffen heute
hauptsächlich Tiere aus Drittländern, in denen die Stadt-
tollwut endemisch ist. Daher sollten die bisher von den
Mitgliedstaaten generell angewandten Veterinärbedin-
gungen für die Einfuhr Fleisch fressender Heimtiere aus
diesen Drittländern verschärft werden.

(6) Bei Verbringungen aus Drittländern, die aus tiergesund-
heitlicher Sicht zu demselben geografischen Gebiet
gehören wie die Gemeinschaft, sollte jedoch eine
Ausnahmeregelung in Betracht gezogen werden.

(7) Gemäß Artikel 299 Absatz 6 Buchstabe c) des Vertrags
und der Verordnung (EWG) Nr. 706/73 des Rates vom
12. März 1973 über die gemeinschaftliche Regelung im
Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen für die
Kanalinseln und die Insel Man (4) gilt die gemeinschaft-
liche Veterinärregelung auch für die Kanalinseln und die
Insel Man, die daher für die Zwecke dieser Verordnung
als Teil des Vereinigten Königreichs anzusehen sind.
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(1) ABl. C 29 E vom 30.1.2001, S. 239, und ABl. C 270 E vom
25.9.2001, S. 109.

(2) ABl. C 116 vom 20.4.2001, S. 54.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 3. Mai 2001 (ABl.

C 27 E vom 31.1.2002, S. 55), Gemeinsamer Standpunkt des Rates
vom 27. Juni 2002 (ABl. C 275 E vom 12.11.2002, S. 42) und
Beschluss des Europäischen Parlaments vom 22. Oktober 2002
(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). Beschluss des Europäischen
Parlaments vom 10. April 2003 und Beschluss des Rates vom 25.
April 2003.

(4) ABl. L 68 vom 15.3.1973, S. 1. Verordnung geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1174/86 (ABl. L 107 vom 24.4.1986, S. 1).



(8) Ferner ist ein rechtlicher Rahmen für die tiergesundheit-
lichen Anforderungen an Verbringungen — zu anderen
als Handelszwecken — von Tieren von Arten festzu-
legen, die für die Tollwut nicht empfänglich sind bzw.
die hinsichtlich der Tollwut wie auch hinsichtlich
anderer Krankheiten, für die die in Anhang I genannten
Tierarten empfänglich sind, epidemiologisch unbedeu-
tend sind.

(9) Diese Verordnung sollte unbeschadet der Verordnung
(EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über
den Schutz von Exemplaren wild lebender Tier- und
Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (1) gelten.

(10) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertra-
genen Durchführungsbefugnisse (2) erlassen werden.

(11) Die bestehenden Tiergesundheitsvorschriften der
Gemeinschaft, insbesondere die Richtlinie 92/65/EWG
des Rates vom 13. Juli 1992 über die tierseuchenrechtli-
chen Bedingungen für den Handel mit Tieren, Samen,
Eizellen und Embryonen in der Gemeinschaft sowie für
ihre Einfuhr in die Gemeinschaft, soweit sie diesbezüg-
lich nicht den spezifischen Gemeinschaftsregelungen
nach Anhang A Abschnitt I der Richtlinie 90/425/EWG
unterliegen (3), gelten im Allgemeinen nur für den
Handelsverkehr. Damit die Verbringung zu Handels-
zwecken nicht in betrügerischer Absicht als Verbringung
von Heimtieren zu anderen als Handelszwecken im
Sinne dieser Verordnung verschleiert werden kann,
empfiehlt es sich, die Bestimmungen der Richtlinie 92/
65/EWG über die Verbringung von Tieren der unter
Anhang I Teile A und B fallenden Arten zu ändern, um
sie an die Bestimmungen dieser Verordnung anzupassen.
Zur Erreichung des vorgenannten Ziels sollte ferner die
Möglichkeit vorgesehen werden, eine Höchstzahl von
Tieren festzulegen, die Gegenstand einer Verbringung im
Sinne dieser Verordnung sein können; wird diese Zahl
überschritten, sollten die Vorschriften über den Handel
Anwendung finden.

(12) Mit den in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
soll ein ausreichendes Sicherheitsniveau hinsichtlich der
betreffenden Tiergesundheitsrisiken gewährleistet
werden. Sie stellen keine ungerechtfertigte Behinderung
der unter die Verordnung fallenden Verbringungen dar,
da sie auf den Schlussfolgerungen der Sachverständigen-
gruppen, die zu dieser Frage gehört wurden, und insbe-
sondere auf einem Bericht des Wissenschaftlichen Vete-
rinärausschusses vom 16. September 1997 beruhen —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1

In dieser Verordnung werden die Veterinärbedingungen (Tierge-
sundheit), die bei der Verbringung von Heimtieren zu anderen
als Handelszwecken erfüllt werden müssen, sowie die
Vorschriften für die Kontrollen dieser Verbringungen festgelegt.

Artikel 2

Diese Verordnung gilt für die Verbringung von Heimtieren der
in Anhang I genannten Arten zwischen Mitgliedstaaten oder
aus Drittländern.

Sie gilt unbeschadet der Verordnung (EG) Nr. 338/97.

Von der vorliegenden Verordnung werden die aus anderen als
tierseuchenrechtlichen Erwägungen erlassenen Vorschriften, die
die Verbringung von Heimtieren bestimmter Arten oder Rassen
einschränken, nicht berührt.

Artikel 3

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

a) „Heimtiere“ Tiere der in Anhang I genannten Arten, die ihre
Eigentümer oder eine andere natürliche Person, die während
der Verbringung im Auftrag des Eigentümers für die Tiere
verantwortlich ist, begleiten und nicht dazu bestimmt sind,
Gegenstand eines Verkaufs oder einer Eigentumsübertragung
zu sein;

b) „Ausweis“ ein Dokument, das eine eindeutige Kennzeich-
nung des Heimtiers erlaubt, in dem die Angaben enthalten
sind, anhand deren sich sein Status im Hinblick auf die
vorliegende Verordnung nachprüfen lässt, und das gemäß
Artikel 17 Absatz 2 erstellt wird;

c) „Verbringung“ die Beförderung eines Heimtiers zwischen
Mitgliedstaaten, seine Einführung oder seine Wiedereinfüh-
rung in das Gebiet der Gemeinschaft aus einem Drittland.

Artikel 4

(1) Während einer Übergangszeit von acht Jahren ab dem
Inkrafttreten dieser Verordnung gelten Tiere der in Anhang I
Teile A und B genannten Arten als gekennzeichnet, wenn sie
Folgendes tragen:

a) eine deutlich erkennbare Tätowierung oder

b) ein elektronisches Kennzeichen (Transponder).
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(1) ABl. L 61 vom 3.3.1997, S. 1. Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 2476/2001 der Kommission (ABl. L 334
vom 18.12.2001, S. 3).

(2) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
(3) ABl. L 268 vom 14.9.1992, S. 54. Richtlinie zuletzt geändert durch

die Verordnung (EG) Nr. 1282/2002 der Kommission (ABl. L 187
vom 16.7.2002, S. 3).



Handelt es sich in dem in Unterabsatz 1 Buchstabe b)
genannten Fall um einen Transponder, der weder der ISO-
Norm 11784 noch Anhang A der ISO-Norm 11785 entspricht,
so muss der Eigentümer oder die natürliche Person, die im
Auftrag des Eigentümers für das Heimtier verantwortlich ist,
bei jeder Kontrolle die für das Ablesen des Transponders erfor-
derlichen Mittel zur Verfügung stellen.

(2) Das System zur Kennzeichnung der Tiere umfasst
unabhängig von seiner konkreten Ausgestaltung die Angabe
der Daten, die die Feststellung des Namens und der Adresse des
Eigentümers des Tieres gestatten.

(3) Die Mitgliedstaaten, die bei der Einführung von Tieren in
ihr Hoheitsgebiet ohne Quarantänisierung eine Kennzeichnung
gemäß Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe b) vorschreiben,
können dies während der Übergangszeit weiterhin tun.

(4) Nach der Übergangszeit ist ausschließlich die in Absatz 1
Unterabsatz 1 Buchstabe b) genannte Methode zur Kennzeich-
nung eines Tieres zulässig.

KAPITEL II

Bedingungen für Verbringungen zwischen Mitgliedstaaten

Artikel 5

(1) Heimtiere der in Anhang I Teile A und B genannten
Arten müssen unbeschadet der Anforderungen des Artikels 6
bei ihren Verbringungen

a) gemäß Artikel 4 gekennzeichnet werden und

b) es muss ein Ausweis für sie mitgeführt werden, der von
einem von der zuständigen Behörde dazu ermächtigten Tier-
arzt ausgestellt ist und aus dem hervorgeht, dass im
Einklang mit den Empfehlungen des Herstellungslabors eine
gültige Tollwutimpfung des betreffenden Tieres — gegeben-
enfalls eine gültige Auffrischungsimpfung gegen Tollwut —
mit einem inaktivierten Impfstoff mit einem Wirkungsgrad
von mindestens einer internationalen Antigeneinheit (WHO-
Norm) vorgenommen wurde.

(2) Die Mitgliedstaaten können die Verbringung eines Tieres
der in Anhang I Teile A und B genannten Arten, das jünger als
drei Monate und nicht geimpft ist, gestatten, sofern für dieses
Tier ein Ausweis mitgeführt wird und es seit seiner Geburt an
dem Ort gehalten wurde, an dem es geboren ist, ohne mit wild
lebenden Tieren, die einer Infektion ausgesetzt gewesen sein
können, in Kontakt gekommen zu sein, oder wenn es seine
Mutter begleitet, von der es noch abhängig ist.

Artikel 6

(1) Während einer Übergangszeit von fünf Jahren ab dem
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung dürfen Heim-
tiere der in Anhang I Teil A genannten Arten in das Hoheitsge-
biet Irlands, Schwedens und des Vereinigten Königreichs nur
eingeführt werden, wenn folgende Anforderungen erfüllt sind:

— Die Tiere müssen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1
Buchstabe b) gekennzeichnet sein, es sei denn, der Bestim-
mungsmitgliedstaat lässt auch die Kennzeichnung nach
Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a) zu, und

— es muss ein Ausweis für sie mitgeführt werden, der von
einem von der zuständigen Behörde dazu ermächtigten
Tierarzt ausgestellt ist und — außer der Erfüllung der
Voraussetzungen gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b) —
bescheinigt, dass innerhalb der Fristen, die in den zu dem in
Artikel 25 Absatz 2 vorgesehenen Zeitpunkt geltenden
einzelstaatlichen Regelungen festgelegt worden sind, in
einem zugelassenen Labor bei einer Probe eine Titrierung
neutralisierender Antikörper von mindestens 0,5 IE/ml
vorgenommen wurde.

Diese Titrierung von Antikörpern braucht nicht erneut vorge-
nommen zu werden, wenn ein Tier nach dieser Titrierung in
den in Artikel 5 Absatz 1 vorgesehenen Zeitabständen nach
dem vom Herstellerlabor vorgeschriebenen Impfprotokoll ohne
Unterbrechung regelmäßig wieder geimpft wurde.

Der Bestimmungsmitgliedstaat kann die Verbringungen von
Heimtieren zwischen diesen drei Mitgliedstaaten nach den
innerstaatlichen Regelungen, die zu dem in Artikel 25 Absatz 2
vorgesehenen Zeitpunkt gelten, von den Vorschriften über die
Impfung und die Titrierung von Antikörpern gemäß Unterab-
satz 1 des vorliegenden Absatzes ausnehmen.

(2) Weniger als drei Monate alte Heimtiere der in Anhang I
Teil A genannten Arten dürfen nicht verbracht werden, bevor
sie das für die Impfung erforderliche Alter erreicht haben und
— sofern dies in den Bestimmungen vorgesehen ist — einem
Test zur Bestimmung des Antikörpertiters unterzogen worden
sind, es sei denn, die zuständige Behörde gewährt zur Berück-
sichtigung besonderer Fälle eine Ausnahmeregelung.

(3) Der in Absatz 1 genannte Übergangszeitraum kann
gemäß dem Vertrag vom Europäischen Parlament und vom Rat
auf Vorschlag der Kommission verlängert werden.

Artikel 7

Die Verbringungen von Tieren der in Anhang I Teil C
genannten Arten zwischen Mitgliedstaaten oder aus einem in
Anhang II Teil B Abschnitt 2 genannten Gebiet unterliegen
keinen Anforderungen in Bezug auf Tollwut. Bei Bedarf können
nach dem Verfahren des Artikels 24 Absatz 2 für andere
Krankheiten besondere Anforderungen — einschließlich einer
etwaigen Begrenzung der Zahl der Tiere — und ein Muster der
mitzuführenden Bescheinigung festgelegt werden.

KAPITEL III

Bedingungen für Verbringungen aus Drittländern

Artikel 8

(1) Heimtiere der in Anhang I Teile A und B genannten
Arten müssen bei ihrer Verbringung,

a) wenn sie aus einem in Anhang II Teil B Abschnitt 2 und
Teil C genannten Drittland stammen und

i) in einen der in Anhang II Teil B Abschnitt 1 genannten
Mitgliedstaaten eingeführt werden, den Anforderungen
des Artikels 5 Absatz 1 genügen,
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ii) in einen der in Anhang II Teil A genannten Mitglied-
staaten entweder unmittelbar oder nach dem Transit
durch eines der in Anhang II Teil B genannten Gebiete
eingeführt werden, den Anforderungen des Artikels 6
genügen,

b) wenn sie aus einem anderen Drittland stammen und

i) in einen der in Anhang II Teil B Abschnitt 1 genannten
Mitgliedstaaten eingeführt werden,

— mit dem in Artikel 4 genannten Kennzeichen
versehen sein und

— Folgendem unterzogen worden sein:

— einer Tollwutimpfung gemäß den Anforderungen
des Artikels 5 und

— einer Titrierung neutralisierender Antikörper von
mindestens 0,5 IE/ml bei einer Probe, die ein
bevollmächtigter Tierarzt mindestens dreißig Tage
nach der Impfung und drei Monate vor der
Verbringung entnommen hat.

Diese Antikörpertitrierung braucht bei einem
Heimtier, bei dem die Impfung in den in Artikel
5 Absatz 1 vorgesehenen Zeitabständen wieder
aufgefrischt wird, nicht wiederholt zu werden.

Die Frist von drei Monaten gilt nicht im Fall der
Wiedereinführung eines Heimtiers, aus dessen
Ausweis hervorgeht, dass die Titrierung mit posi-
tivem Ergebnis durchgeführt worden ist, bevor
dieses Tier das Gebiet der Gemeinschaft verlassen
hat.

ii) in einen der in Anhang II Teil A genannten Mitglied-
staaten entweder unmittelbar oder nach dem Transit
durch eines der in Anhang II Teil B genannten Gebiete
eingeführt werden, unter Quarantäne gestellt werden, es
sei denn, es wurde nach ihrer Einfuhr in die Gemein-
schaft dafür Sorge getragen, dass sie die Anforderungen
des Artikels 6 erfüllen.

(2) Für die Heimtiere muss eine von einem amtlichen Tier-
arzt ausgestellte Bescheinigung bzw. im Fall der Wiedereinfüh-
rung ein Ausweis mitgeführt werden, in der/dem die Einhaltung
der Bestimmungen des Absatzes 1 bescheinigt wird.

(3) Abweichend von diesen Bestimmungen

a) unterliegen Heimtiere aus den in Anhang II Teil B Abschnitt
2 genannten Gebieten, bei denen nach dem Verfahren des
Artikels 24 Absatz 2 festgestellt worden ist, dass diese
Gebiete Vorschriften anwenden, die den in diesem Kapitel
vorgesehenen Gemeinschaftsvorschriften mindestens gleich-
wertig sind, den Bestimmungen des Kapitels II;

b) kann die Verbringung von Heimtieren jeweils zwischen San
Marino, dem Vatikan und Italien, Monaco und Frankreich,
Andorra und Frankreich oder Spanien, Norwegen und
Schweden unter den Bedingungen fortgesetzt werden, die in
den einzelstaatlichen Vorschriften vorgesehen sind, welche
zu dem in Artikel 25 Absatz 2 vorgesehenen Zeitpunkt
gelten;

c) kann nach dem Verfahren des Artikels 24 Absatz 2 und
unter noch festzulegenden Voraussetzungen die Einführung
von weniger als drei Monate alten nicht geimpften Heim-
tieren der in Anhang I Teil A genannten Arten aus in
Anhang II Teile B und C genannten Drittländern zugelassen
werden, wenn dies durch die Tollwutsituation des betrof-
fenen Landes gerechtfertigt ist.

(4) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel und
insbesondere das Muster der Bescheinigung werden nach dem
Verfahren des Artikels 24 Absatz 2 festgelegt.

Artikel 9

Die Bedingungen für die Verbringungen von Tieren der in
Anhang I Teil C genannten Arten aus Drittländern sowie das
Muster der mitzuführenden Bescheinigung werden nach dem
Verfahren des Artikels 24 Absatz 2 festgelegt.

Artikel 10

Vor dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten Zeitpunkt wird
nach dem Verfahren des Artikels 24 Absatz 2 die in Anhang II
Teil C vorgesehene Liste der Drittländer erstellt. Um in diese
Liste aufgenommen zu werden, hat ein Drittland zuvor einen
Nachweis über seinen Tollwutstatus vorzulegen und nachzu-
weisen, dass

a) die Meldung des Tollwutverdachts an die Behörden obligato-
risch ist,

b) seit mindestens zwei Jahren ein wirksames Überwachungs-
system besteht,

c) seine Veterinärdienste aufgrund ihrer Struktur und Organi-
sation in der Lage sind, die Gültigkeit der Bescheinigungen
zu garantieren,

d) sämtliche amtlichen Maßnahmen zur Verhütung und
Kontrolle der Tollwut, einschließlich der Vorschriften für die
Einfuhr, erlassen worden sind,

e) eine Regelung für das Inverkehrbringen von Tollwutimpf-
stoffen (Liste der zugelassenen Impfstoffe und der Labors) in
Kraft ist.

Artikel 11

Die Mitgliedstaaten stellen der Öffentlichkeit verständliche und
leicht zugängliche Informationen über die tiergesundheitlichen
Anforderungen, die für die Verbringung von Heimtieren zu
anderen als Handelszwecken in das Gebiet der Gemeinschaft
gelten, sowie über die Bedingungen ihrer Einführung oder
Wiedereinführung in das genannte Gebiet zur Verfügung. Sie
tragen außerdem dafür Sorge, dass das Personal an den Grenz-
übergangsstellen umfassend mit dieser Regelung vertraut und
in der Lage ist, sie anzuwenden.
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Artikel 12

Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um
sicherzustellen, dass Heimtiere, die aus einem nicht in Anhang
II Teil B Abschnitt 2 genannten Drittland in das Gebiet der
Gemeinschaft eingeführt werden,

a) von der zuständigen Behörde der Grenzübergangsstelle für
Personen, die in das Gebiet der Gemeinschaft einreisen,
einer Dokumentenkontrolle und einer Identitätsfeststellung
unterzogen werden, wenn die Anzahl der Heimtiere sich auf
höchstens fünf beläuft,

b) den Anforderungen und Kontrollen der Richtlinie 92/65/
EWG unterliegen, wenn die Anzahl der Heimtiere fünf über-
steigt.

Die Mitgliedstaaten bezeichnen die für diese Kontrollen
zuständige Behörde und teilen dies der Kommission unverzüg-
lich mit.

Artikel 13

Jeder Mitgliedstaat erstellt eine Liste der in Artikel 12
genannten Grenzübergangsstellen und übermittelt sie den
anderen Mitgliedstaaten und der Kommission.

Artikel 14

Bei jeder Verbringung muss der Eigentümer oder die für das
Heimtier verantwortliche natürliche Person in der Lage sein,
den zuständigen Kontrollbehörden einen Ausweis oder die
Bescheinigung gemäß Artikel 8 Absatz 2 vorzulegen, aus dem/
der hervorgeht, dass das Tier die Bedingungen für die betref-
fende Verbringung erfüllt.

Im Besonderen muss der Eigentümer oder die für das Heimtier
verantwortliche natürliche Person, wenn es sich in dem in
Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe b) genannten Fall
um einen Transponder handelt, der weder der ISO-Norm
11784 noch Anhang A der ISO-Norm 11785 entspricht, bei
jeder Kontrolle die für das Ablesen des Transponders erforderli-
chen Mittel zur Verfügung stellen.

Stellt sich bei diesen Kontrollen heraus, dass das Tier die Bedin-
gungen dieser Verordnung nicht erfüllt, so beschließt die
zuständige Behörde im Benehmen mit dem Amtstierarzt,

a) entweder das Tier in das Herkunftsland zurückzusenden

b) oder es für die zur Erfüllung der Gesundheitsanforderungen
erforderliche Zeit auf Kosten des Eigentümers oder der
verantwortlichen natürlichen Person unter amtlicher
Kontrolle zu isolieren

c) oder als äußerstes Mittel — sofern eine Rücksendung oder
Isolierung durch Quarantäne nicht möglich ist — das Tier
zu töten, ohne dass dafür ein finanzieller Ausgleich gewährt
wird.

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Tiere, deren
Verbringung in das Gebiet der Gemeinschaft nicht genehmigt
ist, bis zu ihrer Rücksendung oder einer anders lautenden
Verwaltungsentscheidung unter amtlicher Kontrolle unterge-
bracht werden.

KAPITEL IV

Gemeinsame Bestimmungen und Schlussbestimmungen

Artikel 15

Sehen die Bedingungen für eine Verbringung bei Tollwut eine
Antikörpertitrierung vor, so muss die entsprechende Probe von
einem ermächtigten Tierarzt entnommen und der Test von
einem gemäß der Entscheidung 2000/258/EG des Rates vom
20. März 2000 zur Bestimmung eines spezifischen Instituts,
das für die Aufstellung der Kriterien für die Normung der sero-
logischen Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit der Tollwutimpf-
stoffe verantwortlich ist (1), zugelassenen Labor durchgeführt
werden.

Artikel 16

Während einer Übergangszeit von fünf Jahren ab Inkrafttreten
dieser Verordnung dürfen diejenigen Mitgliedstaaten, die zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung über besondere
Vorschriften zur Kontrolle der Echinokokkose und der Zecken
verfügen, die Verbringung von Heimtieren in ihr Hoheitsgebiet
an dieselben Voraussetzungen knüpfen.

Zu diesem Zweck übermitteln sie der Kommission einen
Bericht über die Situation hinsichtlich dieser Krankheit in ihrem
Gebiet, in dem die Notwendigkeit einer zusätzlichen Garantie
zur Verhütung des Risikos der Einschleppung dieser Krankheit
begründet wird.

Die Kommission unterrichtet die Mitgliedstaaten in dem in
Artikel 24 genannten Ausschuss über diese zusätzlichen Garan-
tien.

Artikel 17

Für die Verbringung von Tieren der in Anhang I Teile A und B
genannten Arten können nach dem Verfahren des Artikels 24
Absatz 2 andere als die in dieser Verordnung vorgesehenen
Anforderungen technischer Art festgelegt werden.
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Die Muster der Ausweise, die für Tiere der in Anhang I Teile A
und B genannten Arten bei einer Verbringung mitzuführen
sind, werden nach dem Verfahren des Artikels 24 Absatz 2 fest-
gelegt.

Artikel 18

Es gelten die Schutzmaßnahmen nach den Richtlinien 90/425/
EWG des Rates vom 26. Juni 1990 zur Regelung der veterinär-
rechtlichen und tierzüchterischen Kontrollen im innergemein-
schaftlichen Handel mit lebenden Tieren und Erzeugnissen im
Hinblick auf den Binnenmarkt (1) und 91/496/EWG des Rates
vom 15. Juli 1991 zur Festlegung von Grundregeln für die
Veterinärkontrollen von aus Drittländern in die Gemeinschaft
eingeführten Tieren und zur Änderung der Richtlinien 89/662/
EWG, 90/425/EWG und 90/675/EWG (2).

Insbesondere wenn die Tollwutsituation in einem Mitgliedstaat
oder einem Drittland dies rechtfertigt, kann auf Antrag eines
Mitgliedstaats oder auf Veranlassung der Kommission nach
dem Verfahren des Artikels 24 Absatz 3 eine Entscheidung
dahin gehend erlassen werden, dass aus diesem Gebiet
kommende Tiere der in Anhang I Teile A und B genannten
Arten die Bedingungen von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b)
erfüllen müssen.

Artikel 19

Anhang I Teil C und Anhang II Teile B und C können nach
dem Verfahren des Artikels 24 Absatz 2 geändert werden, um
der Entwicklung der Lage im Gemeinschaftsgebiet oder in
Drittländern hinsichtlich der Krankheiten der unter diese
Verordnung fallenden Tierarten, insbesondere der Tollwut,
Rechnung zu tragen und für die Zwecke der vorliegenden
Verordnung gegebenenfalls eine Höchstzahl von Tieren festzu-
legen, die verbracht werden können.

Artikel 20

Die Durchführungsbestimmungen technischer Art werden nach
dem Verfahren des Artikels 24 Absatz 2 erlassen.

Artikel 21

Etwaige Übergangsdurchführungsbestimmungen für den
Übergang von der derzeitigen Regelung auf die mit dieser
Verordnung eingeführte Regelung werden nach dem Verfahren
des Artikels 24 Absatz 2 erlassen.

Artikel 22

Die Richtlinie 92/65/EWG wird wie folgt geändert:

1. In Artikel 10

a) Absatz 1 wird das Wort „Frettchen“ gestrichen;

b) erhalten die Absätze 2 und 3 folgende Fassung:

„(2) Für den Handel müssen Katzen, Hunde und Frett-
chen den Anforderungen der Artikel 5 und 16 der
Verordnung (EG) Nr. 998/2003 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 26. Mai 2003 über die Vete-
rinärbedingungen für die Verbringung von Heimtieren
zu anderen als Handelszwecken und zur Änderung der
Richtlinie 92/65/EWG des Rates (*) genügen.

Aus der für die Tiere mitgeführten Bescheinigung muss
zudem hervorgehen, dass 24 Stunden vor dem Versand
ein von der zuständigen Behörde ermächtigter Tierarzt
eine klinische Untersuchung durchgeführt hat, der
zufolge die Tiere gesund sind und den Transport zum
Bestimmungsort gut überstehen können.

(3) Abweichend von Absatz 2 müssen Katzen, Hunde
und Frettchen, wenn Irland, das Vereinigte Königreich
oder Schweden die Bestimmungsländer des Handels sind,
den Anforderungen der Artikel 6 und 16 der Verordnung
(EG) Nr. 998/2003 genügen.

Aus der für die Tiere mitgeführten Bescheinigung muss
zudem hervorgehen, dass 24 Stunden vor dem Versand
ein von der zuständigen Behörde ermächtigter Tierarzt
eine klinische Untersuchung durchgeführt hat, der
zufolge die Tiere gesund sind und den Transport zum
Bestimmungsort gut überstehen können.

(*) ABl. L 146 vom 13.6.2003, S. 1.“

c) Absatz 4 werden nach den Worten „Fleisch fressenden
Tiere“ folgende Worte eingefügt:

„ausgenommen die in den Absätzen 2 und 3 genannten
Arten,“;

d) wird Absatz 8 gestrichen.

2. In Artikel 16 werden folgende Absätze hinzugefügt:

„Die Vorschriften für die Einfuhr von Katzen, Hunden und
Frettchen müssen den Vorschriften in Kapitel III der Verord-
nung (EG) Nr. 998/2003 mindestens gleichwertig sein.

Aus der für die Tiere mitgeführten Bescheinigung muss
zudem hervorgehen, dass 24 Stunden vor dem Versand ein
von der zuständigen Behörde ermächtigter Tierarzt eine
klinische Untersuchung durchgeführt hat, der zufolge die
Tiere gesund sind und den Transport zum Bestimmungsort
gut überstehen können.“

Artikel 23

Vor dem 1. Februar 2007 und nach Stellungnahme der Euro-
päischen Behörde für Lebensmittelsicherheit zu der Frage, ob
der serologische Test beibehalten werden muss, unterbreitet die
Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen
auf einer Risikoabschätzung beruhenden Erfahrungsbericht
zusammen mit geeigneten Vorschlägen zur Festlegung der ab
dem 1. Januar 2008 für die Artikel 6, 8 und 16 anzuwen-
denden Regelung.
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Artikel 24

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/
468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/
468/EG wird auf fünfzehn Tage festgesetzt.

(4) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 25

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab 3. Juli 2004.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 26. Mai 2003.

Im Namen des Europäischen Parlaments

Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident
G. DRYS
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ANHANG I

TIERARTEN

TEIL A

Hunde

Katzen

TEIL B

Frettchen

TEIL C

Wirbellose (ausgenommen Bienen und Krebstiere), tropische Zierfische, Amphibien, Reptilien.

Vögel: alle Arten (ausgenommen Geflügel im Sinne der Richtlinie 90/539/EWG (1) und der Richtlinie 92/65/EWG).

Säugetiere: Nager und Hauskaninchen.
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ANHANG II

LISTEN VON STAATEN UND GEBIETEN

TEIL A

Schweden

Irland

Vereinigtes Königreich

TEIL B

Abschnitt 1

Andere als in Teil A genannte Mitgliedstaaten

Abschnitt 2

Andorra

Island

Liechtenstein

Monaco

Norwegen

San Marino

Schweiz

Vatikan

TEIL C

Liste der Drittländer oder Gebietsteile gemäß Artikel 10.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 999/2003 DES RATES
vom 2. Juni 2003

zur Annahme autonomer Übergangsmaßnahmen betreffend die Einfuhr bestimmter landwirt-
schaftlicher Verarbeitungserzeugnisse mit Ursprung in Ungarn und die Ausfuhr bestimmter land-

wirtschaftlicher Verarbeitungserzeugnisse nach Ungarn

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 133 Absatz 2 und
Absatz 4,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Im Protokoll Nr. 3 zum Europa-Abkommen zwischen
den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitglied-
staaten einerseits und der Republik Ungarn andererseits,
im Folgenden „Europa-Abkommen“ genannt, das durch
den Beschluss 93/742/Euratom, EGKS, EG des Rates und
der Kommission vom 13. Dezember 1993 (1) genehmigt
wurde, sind Zollzugeständnisse für landwirtschaftliche
Verarbeitungserzeugnisse mit Ursprung in Ungarn vorge-
sehen. Das Protokoll Nr. 3 wurde durch das Protokoll
zur Anpassung der Handelsaspekte des Europa-Abkom-
mens (2) geändert. Es wurde durch den Beschluss Nr. 2/
2002 des Assoziationsrates EG-Ungarn (3) verbessert.

(2) Vor kurzem wurde ein Handelsabkommen abge-
schlossen, mit dem das Anpassungsprotokoll geändert
wird. Es zielt auf eine Verbesserung der Wirtschaftskon-
vergenz zur Vorbereitung des Beitritts ab und sollte
spätestens am 1. Juli 2003 in Kraft treten. Auf Gemein-
schaftsseite legt dieses Abkommen Zugeständnisse in
Form einer vollständigen Liberalisierung des Handels für
bestimmte landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse
und zollfreie Kontingente für andere Erzeugnisse fest.
Für Einfuhren außerhalb dieser Kontingente gelten
weiterhin die derzeitigen Bestimmungen.

(3) Wegen der für die Annahme eines Beschlusses zur
Änderung des Anpassungsprotokolls erforderlichen Zeit
wird dieser Beschluss nicht am 1. Juli 2003 in Kraft
treten können. Daher ist eine autonome Anwendung der
Zugeständnisse gegenüber Ungarn vom 1. Juli 2003 an
vorzusehen.

(4) Auf die Einfuhr bestimmter Waren sollten keine Zölle
erhoben werden. Für bestimmte andere Waren sollten
Zollkontingente eröffnet werden; diese Kontingente
sollten proportional zu den gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 748/2002 der Kommission vom 29. April 2002 zur
Aussetzung und zur Eröffnung von Zollkontingenten für
die Einfuhr bestimmter landwirtschaftlicher Verarbei-
tungserzeugnisse mit Ursprung in Ungarn in die Euro-
päische Gemeinschaft (4) verwendeten Kontingenten
gekürzt werden.

(5) Für nach Ungarn ausgeführte Waren mit Ursprung in
der Europäischen Gemeinschaft, für die in Ungarn Zoll-
freiheit besteht oder zollfreie Kontingente gelten, werden
keine Ausfuhrerstattungen gewährt. Hierüber wird die
Kommission gemäß dem Verfahren des Beschlusses
1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festle-
gung der Modalitäten für die Ausübung der der Kommis-
sion übertragenen Durchführungsbefugnisse (5)
entscheiden.

(6) In der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission
vom 2. Juli 1993 mit Durchführungsvorschriften zu der
Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festle-
gung des Zollkodex der Gemeinschaften (6) ist ein
System zur Verwaltung der Zollkontingente vorgesehen.
Die durch diese Verordnung gewährten Zollkontingente
sollten von den Behörden der Gemeinschaft und den
Mitgliedstaaten gemäß diesem System verwaltet werden.

(7) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
erlassen werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Vom 1. Juli 2003 an werden auf Einfuhren der in
Anhang I aufgeführten landwirtschaftlichen Verarbeitungser-
zeugnisse mit Ursprung in Ungarn keine Zölle erhoben.
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(2) Für die in Anhang I aufgeführten Erzeugnisse sowie alle
Erzeugnisse der HS-Position 0403 und alle Erzeugnisse der HS-
Position 2208 (mit Ausnahme der HS-Unterposition 2208 20)
werden keine Ausfuhrerstattungen gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 1520/2000 der Kommission vom 13. Juli 2000 zur Festle-
gung der gemeinsamen Durchführungsvorschriften für die
Gewährung von Ausfuhrerstattungen und der Kriterien zur
Festsetzung des Erstattungsbetrags für bestimmte landwirt-
schaftliche Erzeugnisse, die in Form von nicht unter Anhang I
des Vertrags fallenden Waren ausgeführt werden (1) gewährt.

Artikel 2

(1) Die in Anhang II genannten Zollkontingente werden für
den Zeitraum vom 1. Juli 2003 bis zum 31. Dezember 2003
und für das Jahr 2004 unter den dort festgelegten Bedingungen
eröffnet. Weitere Präferenzzollsätze werden in Anhang II unter
den dort festgelegten Bedingungen aufgeführt.

(2) Die Warenmengen, die den durch die Verordnung (EG)
Nr. 748/2002 eröffneten Zollkontingenten unterliegen und
vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2003 im zollrechtlich freien
Verkehr sind, werden in vollem Umfang gegen die Mengen
angerechnet, die in den entsprechenden in Anhang II
genannten Zollkontingenten angegeben sind.

Artikel 3

Die in Artikel 2 genannten Zollkontingente werden von der
Kommission nach den Artikeln 308a, 308b und 308c der
Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 verwaltet.

Artikel 4

Sollte Ungarn die vereinbarten gegenseitigen Präferenzen nicht
anwenden, kann die Kommission die in Artikel 1 und 2 vorge-
sehenen Maßnahmen nach dem in Artikel 5 genannten
Verfahren aussetzen.

Artikel 5

(1) Die Kommission wird von dem in Artikel 16 der Verord-
nung (EG) Nr. 3448/93 des Rates vom 6. Dezember 1993 über
die Handelsregelung für bestimmte aus landwirtschaftlichen
Erzeugnissen hergestellte Waren (2) genannten Ausschuss, im
Folgenden „Ausschuss“ genannt, unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 4 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG.

Der Zeitraum nach Artikel 4 Absatz 3 des Beschlusses 1999/
468/EG wird auf einen Monat festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 6

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Juli 2003.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Luxemburg am 2. Juni 2003.

Im Namen des Rates

Der Präsident
K. STEFANIS
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ANHANG I

LANDWIRTSCHAFTLICHE VERARBEITUNGSERZEUGNISSE, AUF DEREN EINFUHR KEINE ZÖLLE
ERHOBEN UND KEINE AUSFUHRERSTATTUNGEN GEWÄHRT WERDEN

KN–Code Warenbezeichnung

(1) (2)

0509 00 Natürliche Schwämme tierischen Ursprungs:

0509 00 90 – andere

0903 00 00 Mate

1212 Johannisbrot, Algen, Tange, Zuckerrüben und Zuckerrohr, frisch, gekühlt, gefroren oder ge-
trocknet, auch gemahlen; Steine und Kerne von Früchten sowie andere pflanzliche Waren
(einschließlich nicht gerösteter Zichorienwurzeln der Varietät Cichorium intybus sativum) der
hauptsächlich zur menschlichen Ernährung verwendeten Art, anderweit weder genannt noch
inbegriffen:

1212 20 00 – Algen und Tange

1302 Pflanzensäfte und Pflanzenauszüge; Pektinstoffe, Pektinate und Pektate; Agar-Agar und andere
Schleime und Verdickungsstoffe von Pflanzen, auch modifiziert:

– Pflanzensäfte und Pflanzenauszüge:

1302 12 00 – – von Süßholzwurzeln

1302 13 00 – – von Hopfen

1302 14 00 – – von Pyrethrum und rotenonhaltigen Wurzeln

1302 19 – – andere:

1302 19 30 – – – zusammengesetzte Pflanzenauszüge zum Herstellen von Getränken oder Lebensmittelzube-
reitungen

– – – andere:

1302 19 91 – – – – zu medizinischen Zwecken

1302 20 – Pektinstoffe, Pektinate und Pektate

1302 20 10 – – trocken

1302 20 90 – – andere

– Schleime und Verdickungsstoffe von Pflanzen, auch modifiziert:

1302 31 00 – – Agar-Agar

1302 32 – – Schleime und Verdickungsstoffe aus Johannisbrot, Johannisbrotkernen oder Guarsamen, auch
modifiziert:

1302 32 10 – – – aus Johannisbrot oder Johannisbrotkernen

1401 Pflanzliche Stoffe von der hauptsächlich zum Herstellen von Korb- oder Flechtwaren verwen-
deten Art (z. B. Bambus, Peddig und Stuhlrohr, Schilf, Binsen, Korbweiden/Flechtweiden, Raffia-
bast, gereinigtes, gebleichtes oder gefärbtes Getreidestroh, Lindenbast):

1401 10 00 – Bambus

1401 20 00 – Peddig und Stuhlrohr

1401 90 00 – andere

1402 00 00 Pflanzliche Stoffe von der hauptsächlich zu Polsterzwecken verwendeten Art (z. B. Kapok, Pflan-
zenhaar und Seegras), auch in Lagen, mit oder ohne Unterlage aus anderen Stoffen

1403 00 00 Pflanzliche Stoffe von der hauptsächlich zum Herstellen von Besen, Bürsten oder Pinseln verwen-
deten Art (z .B. Besensorgho, Piassava, Reiswurzeln, Istel), auch in Strängen oder Bündeln

1404 Pflanzliche Erzeugnisse, anderweit weder genannt noch inbegriffen:

1404 10 00 – pflanzliche Rohstoffe von der hauptsächlich zum Färben oder Gerben verwendeten Art

1404 20 00 – Baumwoll-Linters

1404 90 00 – andere
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1505 Wollfett und daraus stammende Fettstoffe, einschließlich Lanolin:

1505 00 10 – Wollfett, roh

1505 00 90 – andere

1506 00 00 Andere tierische Fette und Öle sowie deren Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch
modifiziert

1515 Andere pflanzliche Fette und fette Öle (einschließlich Jojobaöl) sowie deren Fraktionen, auch
raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert:

1515 90 15 – – Jojobaöl, Oiticicaöl, Myrtenwachs und Japanwachs; deren Fraktionen

1516 Tierische und pflanzliche Fette und Öle sowie deren Fraktionen, ganz oder teilweise hydriert,
umgeestert, wiederverestert oder elaidiniert, auch raffiniert, jedoch nicht weiterverarbeitet:

1516 20 – pflanzliche Fette und Öle sowie deren Fraktionen:

1516 20 10 – – hydriertes Rizinusöl (sog. Opalwachs)

1518 00 Tierische und pflanzliche Fette und Öle sowie deren Fraktionen, gekocht, oxidiert, dehydratisiert,
geschwefelt, geblasen, durch Hitze im Vakuum oder in inertem Gas polymerisiert oder anders
chemisch modifiziert, ausgenommen Waren der Position 1516; ungenießbare Mischungen und
Zubereitungen von tierischen oder pflanzlichen Fetten und Ölen sowie von Fraktionen verschie-
dener Fette und Öle dieses Kapitels, anderweit weder genannt noch inbegriffen:

1518 00 10 – Linoxyn

– andere:

1518 00 91 – – tierische und pflanzliche Fette und Öle sowie deren Fraktionen, gekocht, oxidiert, dehydrati-
siert, geschwefelt, geblasen, durch Hitze im Vakuum oder in inertem Gas polymerisiert oder
anders chemisch modifiziert, ausgenommen Waren der Position 1516

– – andere:

1518 00 95 – – – ungenießbare Mischungen und Zubereitungen von tierischen Fetten und Ölen oder von
tierischen und pflanzlichen Fetten und Ölen sowie deren Fraktionen

1518 00 99 – – – andere

1520 00 00 Glycerin, roh; Glycerinwasser und Glycerinunterlaugen

1521 Pflanzenwachse (ausgenommen Triglyceride), Bienenwachs, andere Insektenwachse und Walrat,
auch raffiniert oder gefärbt:

1521 10 00 – Pflanzenwachse

1521 90 – andere:

1521 90 10 – – Walrat, auch raffiniert oder gefärbt

– – Bienenwachs und andere Insektenwachse, auch raffiniert oder gefärbt:

1521 90 91 – – – roh

1521 90 99 – – – andere

1522 00 Degras; Rückstände aus der Verarbeitung von Fettstoffen oder von tierischen oder pflanzlichen
Wachsen:

1522 00 10 – Degras

1702 Andere Zucker, einschließlich chemisch reine Lactose, Maltose, Glucose und Fructose, fest;
Zuckersirupe, ohne Zusatz von Aroma- oder Farbstoffen; Invertzuckercreme, auch mit natürli-
chem Honig vermischt; Zucker und Melassen, karamellisiert:

1702 50 00 – chemisch reine Fructose

1702 90 – andere, einschließlich Invertzucker:

1702 90 10 – – chemisch reine Maltose
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1803 Kakaomasse, auch entfettet

1803 10 00 – nicht entfettet

1803 20 00 – ganz oder teilweise entfettet

1804 00 00 Kakaobutter, Kakaofett und Kakaoöl

1805 00 00 Kakaopulver ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln

1901 Malzextrakt; Lebensmittelzubereitungen aus Mehl, Grütze, Grieß, Stärke oder Malzextrakt, ohne
Gehalt an Kakao oder mit einem Gehalt an Kakao, berechnet als vollständig entfetteter Kakao,
von weniger als 40 GHT, anderweit weder genannt noch inbegriffen; Lebensmittelzubereitungen
aus Waren der Positionen 0401 bis 0404, ohne Gehalt an Kakao oder mit einem Gehalt an
Kakao, berechnet als vollständig entfetteter Kakao, von weniger als 5 GHT, anderweit weder
genannt noch inbegriffen:

1901 10 00 – Zubereitungen zur Ernährung von Kindern, in Aufmachungen für den Einzelverkauf

1901 20 00 – Mischungen und Teig, zum Herstellen von Backwaren der Position 1905

1901 90 – andere:

– – Malzextrakt:

1901 90 11 – – – mit einem Gehalt an Trockenmasse von 90 GHT oder mehr

1901 90 19 – – – andere

– – andere:

1901 90 91 – – – kein Milchfett, keine Saccharose, Isoglucose, Glucose oder Stärke enthaltend, oder weniger
als 1,5 GHT Milchfett, 5 GHT Saccharose (einschließlich Invertzucker) oder Isoglucose,
5 GHT Glucose oder Stärke enthaltend, keine Lebensmittelzubereitungen in Pulverform
aus Waren der Positionen 0401 bis 0404 enthaltend

1903 00 00 Tapiokasago und Sago aus anderen Stärken, in Form von Flocken, Graupen, Perlen, Krümeln
und dergleichen

1904 Lebensmittel, durch Aufblähen oder Rösten von Getreide oder Getreideerzeugnissen hergestellt
(z. B. Cornflakes); Getreide (ausgenommen Mais) in Form von Körnern oder Flocken oder anders
bearbeiteten Körnern, ausgenommen Mehl, Grütze und Grieß, vorgekocht oder in anderer Weise
zubereitet, anderweit weder genannt noch inbegriffen

1904 10 – Lebensmittel, durch Aufblähen oder Rösten von Getreide oder Getreideerzeugnissen hergestellt:

1904 10 10 – – auf der Grundlage von Mais

1904 10 30 – – auf der Grundlage von Reis

1904 10 90 – – andere

1904 20 – Lebensmittelzubereitungen aus ungerösteten Getreideflocken oder aus Mischungen von unge-
rösteten und gerösteten Getreideflocken oder aus aufgeblähtem Getreide:

1904 20 10 – – Zubereitungen nach Art der „Müsli“ auf der Grundlage nicht gerösteter Getreideflocken

– – andere:

1904 20 91 – – – auf der Grundlage von Mais

1904 20 95 – – – auf der Grundlage von Reis

1904 20 99 – – – andere

1904 30 00 Bulgur-Weizen

1904 90 – andere:

1904 90 10 – – Reis

1904 90 80 – – andere
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2001 Gemüse, Früchte, Nüsse und andere genießbare Pflanzenteile, mit Essig zubereitet oder haltbar
gemacht:

2001 90 – andere:

2001 90 40 – – Yamswurzeln, Süßkartoffeln und ähnliche genießbare Pflanzenteile, mit einem Stärkegehalt
von 5 GHT oder mehr

2001 90 60 – – Palmherzen

2004 Anderes Gemüse, ohne Essig zubereitet oder haltbar gemacht, gefroren, ausgenommen Erzeug-
nisse der Position 2006:

2004 10 – Kartoffeln:

– – andere

2004 10 91 – – – in Form von Mehl, Grieß oder Flocken

2005 Anderes Gemüse, ohne Essig zubereitet oder haltbar gemacht, nicht gefroren, ausgenommen
Erzeugnisse der Position 2006:

2005 20 – Kartoffeln:

2005 20 10 – – in Form von Mehl, Grieß oder Flocken

2008 Früchte, Nüsse und andere genießbare Pflanzenteile, in anderer Weise zubereitet oder haltbar
gemacht, auch mit Zusatz von Zucker, anderen Süßmitteln oder Alkohol, anderweit weder
genannt noch inbegriffen:

– Schalenfrüchte, Erdnüsse und andere Samen, auch miteinander vermischt:

2008 11 – – Erdnüsse:

2008 11 10 – – – Erdnussbutter

– andere, einschließlich Mischungen, ausgenommen Mischungen der Unterposition 2008 19:

2008 91 00 – – Palmherzen

2008 99 – – andere:

– – – ohne Zusatz von Alkohol:

– – – – ohne Zusatz von Zucker:

2008 99 85 – – – – – Mais, ausgenommen Zuckermais (Zea mays var. Saccharata)

2008 99 91 – – – – – Yamswurzeln, Süßkartoffeln und ähnliche genießbare Pflanzenteile, mit einem Stärkege-
halt von 5 GHT oder mehr

2101 Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Kaffee, Tee oder Mate und Zubereitungen auf der
Grundlage dieser Waren oder auf der Grundlage von Kaffee, Tee oder Mate; geröstete Zichorien
und andere geröstete Kaffeemittel sowie Auszüge, Essenzen und Konzentrate hieraus:

– Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Kaffee und Zubereitungen auf der Grundlage dieser
Auszüge, Essenzen und Konzentrate oder auf der Grundlage von Kaffee:

2101 11 – – Extrakt, Essenzen und Konzentrate:

2101 11 11 – – – mit einem Gehalt an aus Kaffee stammender Trockenmasse von 95 GHT oder mehr

2101 11 19 – – – andere

2101 12 – – Zubereitungen auf der Grundlage von Auszügen, Essenzen und Konzentraten oder auf der
Grundlage von Kaffee:

2101 12 92 – – – Zubereitungen auf der Grundlage von Auszügen, Essenzen und Konzentraten aus Kaffee

2101 12 98 – – – andere

2101 20 – Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Tee oder Mate und Zubereitungen auf der Grundlage
dieser Auszüge, Essenzen und Konzentrate oder auf der Grundlage von Tee oder Mate:

2101 20 20 – – Auszüge, Essenzen und Konzentrate

– – Zubereitungen:

2101 20 92 – – – auf der Grundlage von Auszügen, Essenzen und Konzentraten aus Tee oder Mate

2101 20 98 – – – andere
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2101 30 – geröstete Zichorien und andere geröstete Kaffeemittel sowie Auszüge, Essenzen und Konzen-
trate hieraus:

– – geröstete Zichorien und andere geröstete Kaffeemittel:

2101 30 11 – – – geröstete Zichorien

2101 30 19 – – – andere

– – Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus gerösteten Zichorien oder aus anderen gerösteten
Kaffeemitteln:

2101 30 91 – – – aus gerösteten Zichorien

2101 30 99 – – – andere

2103 Zubereitungen zum Herstellen von Würzsoßen und zubereitete Würzsoßen; zusammengesetzte
Würzmittel; Senfmehl, auch zubereitet, und Senf:

2103 10 00 – Sojasoße

2103 20 00 – Tomatenketchup und andere Tomatensoßen

2103 30 – Senfmehl, auch zubereitet, und Senf:

2103 30 10 – – Senfmehl

2103 30 90 – – Senf (einschließlich zubereitetes Senfmehl)

2103 90 – andere:

2103 90 10 – – Mango-Chutney, flüssig

2103 90 30 – – aromatische Bitter, mit einem Alkoholgehalt von 44,2 % vol bis 49,2 % vol, zubereitet unter
Verwendung von 1,5 bis 6 GHT Enzian, Gewürzen und anderen Zutaten sowie 4 bis
10 GHT Zucker enthaltend, in Behältnissen mit einem Inhalt von 0,5 l oder weniger

2103 90 90 – – andere

2104 Zubereitungen zum Herstellen von Suppen oder Brühen; zusammengesetzte homogenisierte
Lebensmittelzubereitungen:

2104 10 – Zubereitungen zum Herstellen von Suppen oder Brühen:

2104 10 10 – – getrocknet

2104 10 90 – – andere

2104 20 00 – zusammengesetzte homogenisierte Lebensmittelzubereitungen

2105 00 Speiseeis, auch kakaohaltig:

2105 00 10 – kein Milchfett enthaltend oder mit einem Gehalt an Milchfett von weniger als 3 GHT

– mit einem Gehalt an Milchfett von:

2105 00 91 – – 3 GHT oder mehr, jedoch weniger als 7 GHT

2105 00 99 – – 7 GHT oder mehr

2106 Lebensmittelzubereitungen, anderweit weder genannt noch inbegriffen:

2106 10 – Eiweißkonzentrate und texturierte Eiweißstoffe:

2106 10 20 – – kein Milchfett und keine Saccharose, Isoglucose, Stärke oder Glucose enthaltend, oder
weniger als 1,5 GHT Milchfett, 5 GHT Saccharose oder Isoglucose, 5 GHT Glucose oder
Stärke enthaltend

2106 10 80 – – andere

2106 90 – andere:

2106 90 20 – – zusammengesetzte alkoholhaltige Zubereitungen der zum Herstellen von Getränken verwen-
deten Art, ausgenommen solche auf der Basis von Riechstoffen

– – andere:

2106 90 92 – – – kein Milchfett und keine Saccharose, Isoglucose, Stärke oder Glucose enthaltend, oder
weniger als 1,5 GHT Milchfett, 5 GHT Saccharose oder Isoglucose, 5 GHT Glucose oder
Stärke enthaltend
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2202 Wasser, einschließlich Mineralwasser und kohlensäurehaltiges Wasser, mit Zusatz von Zucker,
anderen Süßmitteln oder Aromastoffen, und andere nicht alkoholhaltige Getränke, ausgen-
ommen Frucht- und Gemüsesäfte der Position 2009:

2202 10 00 – Wasser, einschließlich Mineralwasser und kohlensäurehaltiges Wasser, mit Zusatz von Zucker,
anderen Süßmitteln oder Aromastoffen

2202 90 – andere:

2202 90 10 – – keine Erzeugnisse der Positionen 0401 bis 0404 und keine Fette aus Erzeugnissen der Posi-
tionen 0401 bis 0404 enthaltend

– – andere, mit einem Gehalt an Fetten aus Erzeugnissen der Positionen 0401 bis 0404 von:

2202 90 91 – – – weniger als 0,2 GHT

2202 90 95 – – – 0,2 oder mehr, jedoch weniger als 2 GHT

2202 90 99 – – – 2 GHT oder mehr

3301 Etherische Öle (auch terpenfrei gemacht), einschließlich „konkrete“ oder „absolute“ Öle; Resi-
noide; extrahierte Oleoresine; Konzentrate etherischer Öle in Fetten, nicht flüchtigen Ölen,
Wachsen oder ähnlichen Stoffen, durch Enfleurage oder Mazeration gewonnen; terpenhaltige
Nebenerzeugnisse aus etherischen Ölen; destillierte aromatische Wässer und wässrige Lösungen
etherischer Öle:

3301 90 – andere:

3301 90 10 – – terpenhaltige Nebenerzeugnisse aus etherischen Ölen

– – extrahierte Oleoresine

3301 90 21 – – – von Süßholzwurzeln und von Hopfen

3301 90 30 – – – andere

3301 90 90 – – andere

3302 Mischungen von Riechstoffen und Mischungen (einschließlich alkoholische Lösungen) auf der
Grundlage eines oder mehrerer dieser Stoffe, von der als Rohstoffe für die Industrie verwendeten
Art; andere Zubereitungen auf der Grundlage von Riechstoffen von der zum Herstellen von
Getränken verwendeten Art:

3302 10 – von der in der Lebensmittel- oder Getränkeindustrie verwendeten Art:

– – von der in der Getränkeindustrie verwendeten Art:

– – – Zubereitungen, die alle charakteristischen Aromastoffe eines Getränks enthalten:

3302 10 10 – – – – mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 0,5 % vol

– – – – andere:

3302 10 21 – – – – – kein Milchfett und keine Saccharose, Isoglucose, Stärke oder Glucose enthaltend, oder
weniger als 1,5 GHT Milchfett, 5 GHT Saccharose oder Isoglucose, 5 GHT Glucose
oder Stärke enthaltend

3302 10 29 – – – – – andere

3501 Casein, Caseinate und andere Caseinderivate; Caseinleime:

3501 10 – Casein:

3501 10 10 – – zum Herstellen von künstlichen Spinnstoffen

3501 10 50 – – zu industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebens- und Futtermitteln

3501 10 90 – – andere

3501 90 – andere:

3501 90 90 – – andere
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3823 Technische einbasische Fettsäuren; saure Öle aus der Raffination; technische Fettalkohole:

– Technische einbasische Fettsäuren; saure Öle aus der Raffination

3823 11 00 – – Stearinsäure

3823 12 00 – – Ölsäure

3823 13 00 – – Tallölfettsäuren

3823 19 – – andere:

3823 19 10 – – – destillierte Fettsäuren

3823 19 30 – – – Destillationsfettsäuren

3823 19 90 – – – andere

3823 70 00 – technische Fettalkohole
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ANHANG II

EINFUHRZÖLLE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT FÜR WAREN MIT URSPRUNG IN UNGARN (1)

Laufende
Nummer KN-Code Warenbezeichnung Zollfreies

Kontingent

Jährliche
Erhöhung
ab 2004

Zollsatz (%) über dem/
ohne Kontingent ab

(1.7.2003)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

0403 Buttermilch, saure Milch und saurer Rahm, Joghurt, Kefir
und andere fermentierte oder gesäuerte Milch (einschließlich
Rahm), auch eingedickt oder aromatisiert, auch mit Zusatz
von Zucker, anderen Süßmitteln, Früchten, Nüssen oder
Kakao:

unbegrenzt

0403 10 – Joghurt

– – aromatisiert oder mit Zusatz von Früchten, Nüssen oder
Kakao

– – – in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form,
mit einem Milchfettgehalt von:

0403 10 51 – – – – 1,5 GHT oder weniger 0 %

0403 10 53 – – – – mehr als 1,5 bis 27 GHT 0 %

0403 10 59 – – – – mehr als 27 GHT 0 %

– – – andere, mit einem Milchfettgehalt von:

0403 10 91 – – – – 3 GHT oder weniger 0 %

0403 10 93 – – – – mehr als 3 bis 6 GHT 0 %

0403 10 99 – – – – mehr als 6 GHT 0 %

0403 90 – andere: 0 %

– – aromatisiert oder mit Zusatz von Früchten, Nüssen oder
Kakao

– – – in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form,
mit einem Milchfettgehalt von:

0403 90 71 – – – – 1,5 GHT oder weniger 0 %

0403 90 73 – – – – mehr als 1,5 bis 27 GHT 0 %

0403 90 79 – – – – mehr als 27 GHT 0 %

– – – andere, mit einem Milchfettgehalt von:

0403 90 91 – – – – 3 GHT oder weniger 0 %

0403 90 93 – – – – mehr als 3 bis 6 GHT 0 %

0403 90 99 – – – – mehr als 6 GHT 0 %

09.5257 0405 Butter und andere Fettstoffe aus der Milch; Milchstreichfette: 4 907 t 409 t

0405 20 – Milchstreichfette:

0405 20 10 – – mit einem Fettgehalt von 39 GHT oder mehr, jedoch
weniger als 60 GHT

7,2 % + EAR

0405 20 30 – – mit einem Fettgehalt von 60 GHT bis 75 GHT 7,2 % + EAR
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09.5209 0710 Gemüse, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren: 28 000 t 2 800 t 0 % + 7,5 EUR/
100 kg net eda

0710 40 00 – Zuckermais

0711 Gemüse, vorläufig haltbar gemacht (z. B. durch Schwefel-
dioxid oder in Wasser, dem Salz, Schwefeldioxid oder andere
vorläufig konservierend wirkende Stoffe zugesetzt sind), zum
unmittelbaren Genuss nicht geeignet:

0711 90 – anderes Gemüse; Mischungen von Gemüsen

– – Gemüse:

0711 90 30 – – – Zuckermais 0 % + 7,5 EUR/
100 kg net eda

1517 Margarine; genießbare Mischungen und Zubereitungen von
tierischen oder pflanzlichen Fetten und Ölen sowie von Frak-
tionen verschiedener Fette und Öle dieses Kapitels, ausge-
nommen genießbare Fette und Öle sowie deren Fraktionen
der Position 1516:

Unbegrenzt

1517 10 – Margarine, ausgenommen flüssige Margarine:

1517 10 10 – – mit einem Milchfettgehalt von mehr als 10 bis 15 GHT 0 %

1517 90 – andere:

1517 90 10 – – mit einem Milchfettgehalt von mehr als 10 bis 15 GHT 0 %

– – andere:

1517 90 93 – – – genießbare Mischungen und Zubereitungen der als
Form- und Trennöle verwendeten Art

0 %

09.5213 1704 Zuckerwaren ohne Kakaogehalt (einschließlich weiße Scho-
kolade):

5 678 t (2) 473 t

1704 10 – Kaugummi, auch mit Zucker überzogen:

– – mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invert-
zucker als Saccharose berechnet) von weniger als
60 GHT:

1704 10 11 – – – in Streifen 1,6 % + 21,6 EUR/
100 kg

MAX 14,3%

1704 10 19 – – – andere 1,6 % + 21,6 EUR/
100 kg

MAX 14,3 %

– – mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invert-
zucker als Saccharose berechnet) von 60 GHT oder
mehr:

1704 10 91 – – – in Streifen 1,6 % + 24,7 EUR/
100 kg

MAX 14,5 %

1704 10 99 – – – andere 1,6 % + 24,7 EUR/
100 kg

MAX 14,5 %

1704 90 – andere:

1704 90 10 – – Süßholz-Auszug mit einem Gehalt an Saccharose von
mehr als 10 GHT, ohne Zusatz anderer Stoffe

0 %

1704 90 30 – – weiße Schokolade 1,6 % + 36 EUR/
100 kg

MAX 15,1 %
+ 13,2 EUR/

100 kg

– – andere:
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09.5213
(Forts.)

1704 90 51 – – – Fondantmassen und andere Rohmassen sowie
Marzipan, in unmittelbaren Umschließungen mit einem
Gewicht des Inhalts von 1 kg oder mehr

1,6 % + EAR
MAX 14,9 % + AD

S/ZR

1704 90 55 – – – Husten- und Kräuterbonbons und -pastillen 1,6 % + EAR
MAX 14,9 % + AD

S/ZR

1704 90 61 – – – Dragees 1,6 % + EAR
MAX 14,9 % + AD

S/ZR

– – – andere:

1704 90 65 – – – – Gummibonbons und Gelee-Erzeugnisse, einschließlich
Fruchtpasten in Form von Zuckerwaren

1,6 % + EAR
MAX 14,9 % + AD

S/ZR

1704 90 71 – – – – Hartkaramellen, auch gefüllt 1,6 % + EAR
MAX 14,9 % + AD

S/ZR

1704 90 75 – – – – Weichkaramellen 1,6 % + EAR
MAX 14,9 % + AD

S/ZR

– – – – andere:

1704 90 81 – – – – – Komprimate 1,6 % + EAR
MAX 14,9 % + AD

S/ZR

1704 90 99 – – – – – andere 1,6 % + EAR
MAX 14,9 % + AD

S/ZR

09.5221 1806 Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittelzuberei-
tungen

7 580 t 632 t

1806 10 – Kakaopulver mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmit-
teln:

1806 10 15 – – keine Saccharose enthaltend oder mit einem Gehalt an
Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose
berechnet) oder Isoglucose (als Saccharose berechnet) von
weniger als 5 GHT

4 %

1806 10 20 – – mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invert-
zucker als Saccharose berechnet) oder Isoglucose (als
Saccharose berechnet) von 5 GHT oder mehr, jedoch
weniger als 65 GHT

4 % + 20,1 EUR/
100 kg

1806 10 30 – – mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invert-
zucker als Saccharose berechnet) oder Isoglucose (als
Saccharose berechnet) von 65 GHT oder mehr, jedoch
weniger als 80 GHT

4 % + 25,1 EUR/
100 kg

1806 10 90 – – mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invert-
zucker als Saccharose berechnet) oder Isoglucose (als
Saccharose berechnet) von 80 GHT oder mehr

4 % + 33,5 EUR/
100 kg

1806 20 – andere Zubereitungen in Blöcken, Stangen oder Riegeln mit
einem Gewicht von mehr als 2 kg oder flüssig,
pastenförmig, als Pulver, Granulat oder in ähnlicher Form,
in Behältnissen oder unmittelbaren Umschließungen mit
einem Inhalt von mehr als 2 kg:

1806 20 10 – – mit einem Gehalt an Kakaobutter von 31 GHT oder mehr
oder mit einem Gesamtgehalt an Kakaobutter und Milch-
fett von 31 GHT oder mehr

4 % + EAR
MAX 14,9 % + AD

S/ZR

1806 20 30 – – mit einem Gesamtgehalt an Kakaobutter und Milchfett
von 25 GHT oder mehr, jedoch weniger als 31 GHT

4 % + EAR
MAX 14,9 % + AD

S/ZR

– – andere:

1806 20 50 – – – mit einem Gehalt an Kakaobutter von 18 GHT oder
mehr

4 % + EAR
MAX 14,9 % + AD

S/ZR

1806 20 70 – – – „chocolate-milk-crumb“ genannte Zubereitungen 4 % + EAR

1806 20 80 – – – Kakaoglasur 4 % + EAR
MAX 14,9 % + AD

S/ZR
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1806 20 95 – – – andere 4 % + EAR
MAX 14,9 % + AD

S/ZR

– andere, in Form von Tafeln, Stangen oder Riegeln:

1806 31 00 – – gefüllt 4 % + EAR
MAX 14,9 % + AD

S/ZR

1806 32 – – nicht gefüllt

1806 32 10 – – – mit Zusatz von Getreide, Früchten oder Nüssen 4 % + EAR
MAX 14,9 % + AD

S/ZR

1806 32 90 – – – andere 4 % + EAR
MAX 14,9 % + AD

S/ZR

1806 90 – andere:

– – Schokolade und Schokoladeerzeugnisse:

– – – Pralinen, auch gefüllt:

1806 90 11 – – – – alkoholhaltig 4 % + EAR
MAX 14,9 % + AD

S/ZR

1806 90 19 – – – – andere 4 % + EAR
MAX 14,9 % + AD

S/ZR

– – – andere:

1806 90 31 – – – – gefüllt 4 % + EAR
MAX 14,9 % + AD

S/ZR

1806 90 39 – – – – nicht gefüllt 4 % + EAR
MAX 14,9 % + AD

S/ZR

1806 90 50 – – kakaohaltige Zuckerwaren und entsprechende kakaohal-
tige Zubereitungen auf der Grundlage von Zuckeraus-
tauschstoffen

4 % + EAR
MAX 14,9 % + AD

S/ZR

1806 90 60 – – kakaohaltige Brotaufstriche 4 % + EAR
MAX 14,9 % + AD

S/ZR

1806 90 70 – – kakaohaltige Zubereitungen zum Herstellen von
Getränken

4 % + EAR
MAX 14,9 % + AD

S/ZR

1806 90 90 – – andere 4 % + EAR
MAX 14,9 % + AD

S/ZR

09.5227 1901 Malzextrakt; Lebensmittelzubereitungen aus Mehl, Grütze,
Grieß, Stärke oder Malzextrakt, ohne Gehalt an Kakao oder
mit einem Gehalt an Kakao, berechnet als vollständig
entfetteter Kakao, von weniger als 40 GHT, anderweit weder
genannt noch inbegriffen; Lebensmittelzubereitungen aus
Waren der Positionen 0401 bis 0404, ohne Gehalt an Kakao
oder mit einem Gehalt an Kakao, berechnet als vollständig
entfetteter Kakao, von weniger als 5 GHT, anderweit weder
genannt noch inbegriffen:

1901 90 – andere:

– – Malzextrakt:

1901 90 99 – – – andere 1 000 t 100 t 0 % + EAR

09.5228 1902 Teigwaren, auch gekocht oder gefüllt (mit Fleisch oder
anderen Stoffen) oder in anderer Weise zubereitet, z. B. Spa-
ghetti, Makkaroni, Nudeln, Lasagne, Gnocchi, Ravioli,
Cannelloni; Couscous, auch zubereitet:

1 248 t 104 t

– Teigwaren, weder gekocht oder gefüllt noch in anderer
Weise zubereitet:

1902 11 00 – – Eier enthaltend 6,1 % + 19,6 EUR/
100 kg

1902 19 – – andere:
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1902 19 10 – – – weder Weichweizenmehl noch Weichweizengrieß
enthaltend

6,1 % + 19,6 EUR/
100 kg

1902 19 90 – – – andere 6,1 % + 16,8 EUR/
100 kg

1902 20 – Teigwaren, gefüllt (auch gekocht oder in anderer Weise
zubereitet):

– – andere:

1902 20 91 – – – gekocht 6,6 % + 4,8 EUR/
100 kg

1902 20 99 – – – andere 6,6 % + 13,6 EUR/
100 kg

1902 30 – andere Teigwaren:

1902 30 10 – – getrocknet 5,1 % + 19,6 EUR/
100 kg

1902 30 90 – – andere 5,1 % + 7,7 EUR/
100 kg

1902 40 – Couscous:

1902 40 10 – – nicht zubereitet 6,1 % + 19,6 EUR/
100 kg

1902 40 90 – – andere 5,1 % + 7,7 EUR/
100 kg

09.5233 1905 Backwaren, auch kakaohaltig; Hostien, leere Oblatenkapseln
von der für Arzneiwaren verwendeten Art, Siegeloblaten,
getrocknete Teigblätter aus Mehl oder Stärke und ähnliche
Waren:

4 996 t 416 t

1905 10 00 – Knäckebrot 4,6 % + 10,4 EUR/
100 kg

1905 20 – Leb- und Honigkuchen und ähnliche Waren:

1905 20 10 – – mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invert-
zucker als Saccharose berechnet) von weniger als
30 GHT

4,8 % + 14,6 EUR/
100 kg

1905 20 30 – – mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invert-
zucker als Saccharose berechnet) von 30 GHT oder
mehr, jedoch weniger als 50 GHT

4,8 % + 19,6 EUR/
100 kg

1905 20 90 – – mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invert-
zucker als Saccharose berechnet) von 50 GHT oder mehr

4,8 % + 25,1 EUR/
100 kg

– Kekse und ähnliches Kleingebäck, gesüßt: Waffeln:

1905 31 – – Kekse und ähnliches Kleingebäck, gesüßt:

– – – ganz oder teilweise mit Schokolade oder kakaohaltigen
Überzugsmassen überzogen oder bedeckt:

1905 31 11 – – – – in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht
des Inhalts von 85 g oder weniger

4,8 % + EAR
MAX 19,3 % + AD

S/ZR

1905 31 19 – – – – andere 4,8 % + EAR
MAX 19,3 % + AD

S/ZR

– – – andere:

1905 31 30 – – – – mit einem Gehalt an Milchfett von 8 GHT oder mehr 4,8 % + EAR
MAX 19,3 % + AD

S/ZR

– – – – andere:

1905 31 91 – – – – – Doppelkekse mit Füllung 4,8 % + EAR
MAX 19,3 % + AD

S/ZR
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1905 31 99 – – – – – andere 4,8 % + EAR
MAX 19,3 % + AD

S/ZR

1905 32 – – Waffeln:

– – – ganz oder teilweise mit Schokolade oder kakaohaltigen
Überzugsmassen überzogen oder bedeckt:

1905 32 11 – – – – in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht
des Inhalts von 85 g oder weniger

4,8 % + EAR
MAX 19,3 % + AD

S/ZR

1905 32 19 – – – – andere 4,8 % + EAR
MAX 19,3 % + AD

S/ZR

– – – andere:

1905 32 91 – – – – gesalzen, auch gefüllt 4,8 % + EAR
MAX 16,5 % + AD

F/MR

1905 32 99 – – – – andere 4,8 % + EAR
MAX 19,3 % + AD

S/ZR

1905 40 – Zwieback, geröstetes Brot und ähnliche geröstete Waren:

1905 40 10 – – Zwieback 4,8 % + EAR

1905 40 90 – – andere 4,8 % + EAR

1905 90 – andere:

1905 90 10 – – ungesäuertes Brot (Matzen) 3 % + 12,7 EUR/
100 kg

1905 90 20 – – Hostien, leere Oblatenkapseln der für Arzneiwaren
verwendeten Art, Siegeloblaten, getrocknete Teigblätter
aus Mehl oder Stärke und ähnliche Waren

3,6 % + 48,4 EUR/
100 kg

– – andere:

1905 90 30 – – – Brot ohne Zusatz von Honig, Eiern, Käse oder Früchten,
auch mit einem Gehalt an Zucker oder Fetten, bezogen
auf die Trockenmasse, von jeweils 5 GHT oder weniger

4,8 % + EAR

1905 90 40 – – – Waffeln mit einem Wassergehalt von mehr als 10 GHT 4,8 % + EAR
MAX 16,5 % + AD

F/MR

1905 90 45 – – – Kekse und ähnliches Kleingebäck 4,8 % + EAR
MAX 16,5 % + AD

F/MR

1905 90 55 – – – extrudierte oder expandierte Erzeugnisse, gesalzen oder
aromatisiert

4,8 % + EAR
MAX 16,5 % + AD

F/MR

– – – andere:

1905 90 60 – – – – gesüßt 4,8 % + EAR
MAX 19,3 % + AD

S/ZR

1905 90 90 – – – – andere 4,8 % + EAR
MAX 16,5 % + AD

F/MR

09.5235 2001 Gemüse, Früchte, Nüsse und andere genießbare Pflanzenteile,
mit Essig zubereitet oder haltbar gemacht:

28 000 t 2 800 t

2001 90 – andere:

2001 90 30 – – Zuckermais (Zea mays var. saccharata) 0 % + 7,5 EUR/
100 kg net eda

2004 Anderes Gemüse, ohne Essig zubereitet oder haltbar gemacht,
gefroren, ausgenommen Erzeugnisse der Position 2006:
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2004 90 – anderes Gemüse und Mischungen von Gemüsen:

2004 90 10 – – Zuckermais (Zea mays var. saccharata) 0 % + 7,5 EUR/
100 kg net eda

2005 Anderes Gemüse, ohne Essig zubereitet oder haltbar gemacht,
nicht gefroren, ausgenommen Erzeugnisse der Position 2006:

2005 80 00 – Zuckermais (Zea mays var. saccharata) 0 % + 7,5 EUR/
100 kg net eda

09.5619 2102 Hefen (lebend oder nicht lebend); andere Einzeller-Mikroorga-
nismen, nicht lebend (ausgenommen Vaccine der Position
3002); zubereitete Backtriebmittel in Pulverform:

345 t 35 t

2102 10 – Hefen, lebend:

2102 10 10 – – ausgewählte Mutterhefen (Hefekulturen) 7,6 %

– – Backhefen:

2102 10 31 – – – getrocknet 8,4 %

2102 10 39 – – – andere 8,4 %

2102 10 90 – – andere 10,2 %

2102 20 – Hefen, nicht lebend; andere Einzeller-Mikroorganismen,
nicht lebend

– – Hefen, nicht lebend:

2102 20 11 – – – in Form von Tabletten, Würfeln oder ähnlichen Aufma-
chungen, oder in unmittelbaren Umschließungen mit
einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger

6,6 %

2102 20 19 – – – andere 4 %

2102 30 00 – zubereitete Backtriebmittel in Pulverform 4,2 %

09.5661 2106 Lebensmittelzubereitungen, anderweit weder genannt noch
inbegriffen

ex 2106 90 – andere:

2106 90 98 – – andere 500 t 50 t 7,2 % + EAR

09.5255 2205 Wermutwein und andere Weine aus frischen Weintrauben,
mit Pflanzen oder anderen Stoffen aromatisiert:

740 t 68 t

2205 10 – in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger:

2205 10 10 – – mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 18 % vol oder
weniger

8,7 EUR/hl

2205 10 90 – – mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18%
vol

0,7 EUR/% vol/
hl + 5,1 EUR/hl

2205 90 – andere:

2205 90 10 – – mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 18 % vol oder
weniger

7,2 EUR/hl

2205 90 90 – – mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als
18 % vol

0,7 EUR/% vol/hl

09.5663 2207 Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von 80 % vol oder
mehr, unvergällt; Ethylalkohol und Branntwein mit belie-
bigem Alkoholgehalt, vergällt:

25 000 hl 41 250 hl

2207 10 00 – Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von 80 % vol oder
mehr, unvergällt

13,4 EUR/hl

2207 20 00 – Ethylalkohol und Branntwein mit beliebigem Alkoholge-
halt, vergällt

7,1 EUR/hl

13.6.2003 L 146/25Amtsblatt der Europäischen UnionDE



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

09.5662 2208 Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von weniger als 80 %
vol, unvergällt; Branntwein, Likör und andere alkoholhaltige
Getränke:

6 325 hl 635 t

2208 40 – Rum und Taffia:

– – in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger

2208 40 11 – – – Rum mit einem Gehalt an anderen flüchtigen Stoffen
als Ethyl- und Methylalkohol von 225 g oder mehr pro
hl reinen Alkohols (+/- 10 %)

0,4 EUR/% vol/
hl + 2,2 EUR/hl

– – – andere:

2208 40 39 – – – – andere 0,4 EUR/% vol/
hl + 2,2 EUR/hl

– – in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l:

2208 40 51 – – – Rum mit einem Gehalt an anderen flüchtigen Stoffen
als Ethyl- und Methylalkohol von 225 g oder mehr pro
hl reinen Alkohols (+/- 10 %)

0,4 EUR/% vol/hl

– – – andere:

2208 40 99 – – – – andere 0,4 EUR/% vol/hl

– – Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von weniger als
80 % vol, unvergällt, in Behältnissen mit einem Inhalt
von:

2208 90 91 – – – 2 l oder weniger 0,7 EUR/% vol/
hl + 4,4 EUR/hl

2208 90 99 – – – mehr als 2 l 0,7 EUR/% vol/hl

2402 Zigarren (einschließlich Stumpen), Zigarillos und Zigaretten,
aus Tabak oder Tabakersatzstoffen:

unbegrenzt

2402 10 00 – Zigarren (einschließlich Stumpen) und Zigarillos, Tabak
enthaltend

18,2 %

2402 20 – Zigaretten, Tabak enthaltend:

2402 20 10 – – Nelken enthaltend 7 %

2402 20 90 – – andere 40,3 %

2402 90 00 – andere 40,3 %

2403 Anderer verarbeiteter Tabak und andere verarbeitete Tabaker-
satzstoffe; „homogenisierter“ oder „rekonstituierter“ Tabak;
Tabakauszüge und Tabaksoßen:

unbegrenzt

2403 10 – Rauchtabak, auch teilweise oder ganz aus Tabakersatz-
stoffen:

2403 10 10 – – in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des
Inhalts von 500 g oder weniger

0 %

2403 10 90 – – andere 0 %

– andere:

2403 91 00 – – „homogenisierter“ oder „rekonstituierter“ Tabak 0 %

2403 99 – – andere:

2403 99 10 – – – Kautabak und Schnupftabak 0 %

2403 99 90 – – – andere 0 %
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2905 Acyclische Alkohole, ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitro-
soderivate:

unbegrenzt

– andere mehrwertige Alkohole:

2905 43 00 – – Mannitol 0 % + 88 EUR/
100 kg

2905 44 – – D-Glucitol (Sorbit):

– – – in wässriger Lösung:

2905 44 11 – – – – mit einem Gehalt an D-Mannitol, bezogen auf den
Gehalt an D-Glucitol, von 2 GHT oder weniger

0 % + 11,2 EUR/
100 kg

2905 44 19 – – – – andere 0 % + 26,4 EUR/
100 kg

– – – andere:

2905 44 91 – – – – mit einem Gehalt an D-Mannitol, bezogen auf den
Gehalt an D-Glucitol, von 2 GHT oder weniger

0 % + 16,1 EUR/
100 kg

2905 44 99 – – – – andere 0 % + 37,5 EUR/
100 kg

2905 45 00 – – Glycerin 0 %

3505 Dextrine und andere modifizierte Stärken (z. B. Quellstärke
oder veresterte Stärke); Leime auf der Grundlage von Stärken,
Dextrinen oder anderen modifizierten Stärken:

unbegrenzt

3505 10 – Dextrine und andere modifizierte Stärken:

3505 10 10 – – Dextrine 0 % + 12,3 EUR/
100 kg

– – andere modifizierte Stärken:

3505 10 90 – – – andere 0 % + 12,3 EUR/
100 kg

3505 20 – Leime:

3505 20 10 – – mit einem Gehalt an Stärken, Dextrinen oder anderen
modifizierten Stärken von weniger als 25 GHT

0 % + 3,1 EUR/
100 kg

MAX 8 %

3505 20 30 – – mit einem Gehalt an Stärken, Dextrinen oder anderen
modifizierten Stärken von 25 oder mehr, jedoch weniger
als 55 GHT

0 % + 6,2 EUR/
100 kg

MAX 8 %

3505 20 50 – – mit einem Gehalt an Stärken, Dextrinen oder anderen
modifizierten Stärken von 55 oder mehr, jedoch weniger
als 80 GHT

0 % + 9,9 EUR/
100 kg

MAX 8 %

3505 20 90 – – mit einem Gehalt an Stärken, Dextrinen oder anderen
modifizierten Stärken von 80 GHT oder mehr

0% + 12,3 EUR/
100 kg

MAX 8 %

13.6.2003 L 146/27Amtsblatt der Europäischen UnionDE



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

09.5662
(Forts.)

3809 Appretur- oder Endausrüstungsmittel, Beschleuniger zum
Färben oder Fixieren von Farbstoffen und andere Erzeugnisse
und Zubereitungen (z. B. zubereitete Schlichtemittel und
Zubereitungen zum Beizen), von der in der Textilindustrie,
Papierindustrie, Lederindustrie oder ähnlichen Industrien
verwendeten Art, anderweit weder genannt noch inbegriffen:

unbegrenzt

3809 10 – auf der Grundlage von Stärke oder Stärkederivaten:
3809 10 10 – – mit einem Gehalt an diesen Stoffen von weniger als

55 GHT
0 % + 6,2 EUR/

100 kg
MAX 8,9 %

3809 10 30 – – mit einem Gehalt an diesen Stoffen von 55 oder mehr,
jedoch weniger als 70 GHT

0 % + 8,6 EUR/
100 kg

MAX 8,9 %
3809 10 50 – – mit einem Gehalt an diesen Stoffen von 70 oder mehr,

jedoch weniger als 83 GHT
0 % + 10,5 EUR/

100 kg
MAX 8,9 %

3809 10 90 – – mit einem Gehalt an diesen Stoffen von 83 GHT oder
mehr

0 % + 12,3 EUR/
100 kg

MAX 8,9 %

3824 Zubereitete Bindemittel für Gießereiformen oder -kerne;
chemische Erzeugnisse und Zubereitungen der chemischen
Industrie oder verwandter Industrien (einschließlich
Mischungen von Naturprodukten), anderweit weder genannt
noch inbegriffen:

unbegrenzt

3824 60 – Sorbit, ausgenommen Waren der Unterposition 2905 44:
– – in wässriger Lösung:

3824 60 11 – – – mit einem Gehalt an D-Mannitol von 2 GHT oder
weniger, bezogen auf den Gehalt an D-Glucitol

0 % + 11,2 EUR/
100 kg

3824 60 19 – – – andere 0 % + 26,4 EUR/
100 kg

– – andere:
3824 60 91 – – – mit einem Gehalt an D-Mannitol von 2 GHT oder

weniger, bezogen auf den Gehalt an D-Glucitol
0 % + 16,1 EUR/

100 kg
3824 60 99 – – – andere 0 % + 37,5 EUR/

100 kg

(1) Die Kommission wird eine Verordnung mit den für den Handel oberhalb der vereinbarten Kontingente geltenden Zöllen veröffentlichen, die am 1. Januar 2004 in Kraft
treten soll; Grundlage sind die im Beschluss Nr. 2/2002 des Assoziationsrates (ABl. L 172 vom 2.7.2002, S. 24) festgelegten Zollsätze. Die vom 1. Juli 2003 bis zum
31. Dezember 2003 geltenden, in der letzten Spalte dieses Anhangs als „EAR, AD S/ZR“ oder „AD F/MR“ bezeichneten Zollsätze sind in Anhang II und III der Verord-
nung (EG) Nr. 238/2003 der Kommission aufgeführt.

(2) Kontingent für Zuckerwaren ohne Kakaogehalt (einschließlich weiße Schokolade), ausgenommen Süßholz-Auszug mit einem Gehalt an Saccharose von mehr als 10
GHT, ohne Zusatz anderer Stoffe, der KN-Unterposition 1704 90 10.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1000/2003 DER KOMMISSION
vom 11. Juni 2003

zur Verlängerung der Frist für die Aussaat einiger landwirtschaftlicher Kulturpflanzen in
bestimmten Regionen der Gemeinschaft für das Wirtschaftsjahr 2003/2004

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1251/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 zur Einführung einer Stützungsregelung für
Erzeuger bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen (1),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1038/2001 (2),
insbesondere auf Artikel 9 Unterabsatz 2 dritter Gedanken-
strich,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
1251/1999 haben diejenigen Erzeuger Anspruch auf
Flächenzahlungen, die die Aussaat spätestens an dem der
Ernte vorausgehenden 31. Mai vorgenommen haben.

(2) Die Region Lombardei hat angesichts der Witterungsbe-
dingungen in diesem Gebiet am 15. Februar 2003
Bestimmungen erlassen, mit denen die direkte Aussaat
von Mais vor dem 15. Juni 2003 in bestimmten
Gemeinden untersagt wird. Deshalb können die Land-
wirte der betroffenen Gemeinden die Frist vom 31. Mai
nicht einhalten.

(3) Wegen der in diesem Jahr besonders ungünstigen Witte-
rungsbedingungen können die festgesetzten Aussaat-
fristen für bestimmte landwirtschaftliche Kulturpflanzen
in bestimmten Regionen Portugals und Griechenlands
nicht eingehalten werden.

(4) Unter diesen Umständen ist es angezeigt, die Frist für die
Aussaat von Mais für das Wirtschaftsjahr 2003/2004 zu
verlängern.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Fristen für die Aussaat für das Wirtschaftsjahr 2003/2004
sind im Anhang für die dort angegebenen Kulturen und
Regionen festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt für Flächenzahlungen für das Wirtschaftsjahr 2003/
2004.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. Juni 2003

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Frist für die Aussaat für das Wirtschaftsjahr 2003/2004

Kulturpflanzen Mitgliedstaat Region Frist

Mais, Soja Griechenland Gesamtes Hoheitsgebiet 15. Juni 2003

Mais, Sorghum, Sonnen-
blumen und Öllein

Portugal Entre Douro e Minho,
Beira Litoral
Ribatejo e Oeste

15. Juni 2003

Mais Italien Lombardei: die im Regio-
naldekret Nr. 1795 aufge-
führten Gemeinden

30. Juni 2003
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1001/2003 DER KOMMISSION
vom 12. Juni 2003

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1947/2002 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in
ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. Juni 2003 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Juni 2003

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 12. Juni 2003 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestim-
mung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrpreis

0702 00 00 052 70,3
096 52,4
999 61,3

0707 00 05 052 106,4
628 143,3
999 124,9

0709 90 70 052 87,0
999 87,0

0805 50 10 382 69,1
388 66,0
528 61,0
999 65,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 82,5
400 97,0
404 89,5
508 88,4
512 79,1
524 63,7
528 67,2
720 97,2
800 224,9
804 97,9
999 98,7

0809 10 00 052 102,4
999 102,4

0809 20 95 052 350,2
064 261,1
068 156,6
400 292,8
999 265,2

0809 30 10, 0809 30 90 052 115,0
999 115,0

0809 40 05 052 134,1
999 134,1

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2020/2001 der Kommission (ABl. L 273 vom 16.10.2001, S. 6). Der Code
„999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1002/2003 DER KOMMISSION
vom 12. Juni 2003

zur Änderung der Ausfuhrerstattungen für Weißzucker und Rohzucker in unverändertem Zustand

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 des Rates
vom 19. Juni 2001 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 680/2002
der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 27 Absatz 5
dritter Unterabsatz,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Erstattungen, die bei der Ausfuhr von Weiß- und
Rohzucker anzuwenden sind, wurden durch die Verord-
nung (EG) Nr. 967/2003 der Kommission (3).

(2) Die Anwendung der in der Verordnung (EG) Nr. 967/
2003 enthaltenen Modalitäten auf die Angaben, über die
die Kommission gegenwärtig verfügt, führt dazu, dass
die derzeit geltenden Ausfuhrerstattungen entsprechend
dem Anhang zu dieser Verordnung zu ändern sind —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Erstattungen bei der Ausfuhr in unverändertem Zustand
der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr.
1260/2001 genannten und nicht denaturierten Erzeugnisse, die
im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 967/2003 festgesetzt
wurden, werden wie im Anhang angegeben geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. Juni 2003 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Juni 2003

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

AUSFUHRERSTATTUNGEN FÜR WEISSZUCKER UND ROHZUCKER IN UNVERÄNDERTEM ZUSTAND

Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Betrag der Erstattung

1701 11 90 9100 S00 EUR/100 kg 43,65 (1)

1701 11 90 9910 S00 EUR/100 kg 44,06 (1)

1701 12 90 9100 S00 EUR/100 kg 43,65 (1)

1701 12 90 9910 S00 EUR/100 kg 44,06 (1)

1701 91 00 9000 S00 EUR/1 % Saccharose × 100 kg Reinge-
wicht

0,4745

1701 99 10 9100 S00 EUR/100 kg 47,45

1701 99 10 9910 S00 EUR/100 kg 47,90

1701 99 10 9950 S00 EUR/100 kg 47,90

1701 99 90 9100 S00 EUR/1 % Saccharose × 100 kg Reinge-
wicht

0,4745

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der
Kommission (ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
Die Zahlencodes für das Bestimmungsland/-gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 1779/2002 der Kommission
(ABl. L 269 vom 5.10.2002, S. 6) festgelegt.

Die übrigen Bestimmungen sind folgendermaßen festgelegt:
S00: Alle Bestimmungen (Drittländer, sonstige Gebiete, Bevorratung und einer Ausfuhr aus der Gemeinschaft

gleichgestellte Bestimmungen) mit Ausnahme von Albanien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien und
Montenegro (einschließlich des Kosovo im Sinne der Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrates vom 10. Juni
1999), sowie die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien, außer bei Zucker, der den Erzeugnissen
gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 2201/96 des Rates (ABl. L 297 vom
21.11.1996, S. 29) zugesetzt worden ist.

(1) Dieser Betrag gilt für Rohzucker mit einem Rendementwert von 92 %. Wenn der Rendementwert des ausgeführten Rohzuckers von
92 % abweicht, wird der anwendbar Erstattungsbetrag gemäß den Bestimmungen von Artikel 28 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr.
1260/2001 errechnet.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1003/2003 DER KOMMISSION
vom 12. Juni 2003

zur Festsetzung des Höchstbetrags der Erstattung für Weißzucker bei Ausfuhr nach bestimmten
Drittländern für die im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1331/

2002 durchgeführte 32. Teilausschreibung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 des Rates
vom 19. Juni 2001 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 680/2002
der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 27 Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1331/2002 der
Kommission vom 23. Juli 2002 betreffend eine
Dauerausschreibung zu der Festsetzung von
Abschöpfungen und/oder Erstattungen bei der Ausfuhr
von Weißzucker für das Wirtschaftsjahr 2002/03 (3),
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 432/2003 (4),
werden Teilausschreibungen für die Ausfuhr dieses
Zuckers nach bestimmten Drittländern durchgeführt.

(2) Gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1331/2002 ist gegebenenfalls ein Höchstbetrag der
Ausfuhrerstattung für die betreffende Teilausschreibung,

insbesondere unter Berücksichtigung der Lage und der
voraussichtlichen Entwicklung des Zuckermarktes in der
Gemeinschaft sowie des Weltmarktes, festzusetzen.

(3) Nach Prüfung der Angebote sind für die 32. Teilaus-
schreibung die in Artikel 1 genannten Bestimmungen
festzulegen.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Zucker —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1331/2002 durchge-
führte 32. Teilausschreibung für Weißzucker wird eine
Erstattung bei Ausfuhr nach bestimmten Drittländern von
höchstens 50,989 EUR/100 kg festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. Juni 2003 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Juni 2003

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1004/2003 DER KOMMISSION
vom 12. Juni 2003

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (3), Verordnung (EG) Nr. 411/2002 der Kommission (4),
insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 und
Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
bestimmen, dass der Unterschied zwischen den Notie-
rungen oder den Preisen auf dem Weltmarkt für die in
Artikel 1 dieser Verordnungen genannten Erzeugnisse
und den Preisen für die Erzeugnisse in der Gemeinschaft
durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen
werden kann.

(2) Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
sind die Erstattungen unter Berücksichtigung der jewei-
ligen Lage und der voraussichtlichen Entwicklung einer-
seits des verfügbaren Getreides und des Reises und
Bruchreises und ihrer Preise in der Gemeinschaft und
andererseits der Preise für Getreide, Reis, Bruchreis und
Getreideerzeugnisse auf dem Weltmarkt festzusetzen.
Nach denselben Artikeln ist auf den Getreide- und
Reismärkten für eine ausgeglichene Lage und für eine
natürliche Preis- und Handelsentwicklung zu sorgen.
Ferner ist den wirtschaftlichen Aspekten der geplanten
Ausfuhren sowie der Notwendigkeit Rechnung zu
tragen, Marktstörungen in der Gemeinschaft zu
vermeiden.

(3) Die Verordnung (EG) Nr. 1518/95 der Kommission (5),
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2993/95 (6),
über die Regelung für die Einfuhr und die Ausfuhr von
Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnissen bestimmt
in Artikel 4 die besonderen Kriterien, die bei der Berech-
nung der Erstattung für diese Erzeugnisse zu berücksich-
tigen sind.

(4) Infolgedessen sind die für die einzelnen Erzeugnisse zu
gewährenden Erstattungen zu staffeln, und zwar, je nach
Erzeugnis, aufgrund des Gehaltes an Rohfasern, Asche,

Spelzen, Proteinen, Fetten oder Stärke, wobei dieser
Gehalt jeweils besonders charakteristisch für die tatsäch-
lich in dem Verarbeitungserzeugnis enthaltene Menge
des Grunderzeugnisses ist.

(5) Bei Maniokwurzeln, anderen Wurzeln und Knollen von
tropischen Früchten sowie deren Mehlen machen wirt-
schaftliche Gesichtspunkte etwaiger Ausfuhren ange-
sichts der Art und der Herkunft dieser Erzeugnisse zur
Zeit eine Festsetzung von Ausfuhrerstattungen nicht
erforderlich. Für einige Verarbeitungserzeugnisse aus
Getreide ist es aufgrund der schwachen Beteiligung der
Gemeinschaft am Welthandel gegenwärtig nicht
notwendig, eine Ausfuhrerstattung festzusetzen.

(6) Die Lage auf dem Weltmarkt oder besondere Erforde-
rnisse bestimmter Märkte können eine Differenzierung
bei Erstattungen für bestimmte Erzeugnisse je nach ihrer
Bestimmung notwendig machen.

(7) Die Erstattung muss einmal monatlich festgesetzt
werden; sie kann zwischenzeitlich geändert werden.

(8) Bestimmte Maiserzeugnisse können so wärmebehandelt
werden, dass für sie eine Erstattung gewährt werden
könnte, die ihrer Qualität nicht gerecht wird. Für Erzeug-
nisse, die eine erste Gelbildung oder Gelierung
aufweisen, sollte deshalb keine Ausfuhrerstattung
gewährt werden.

(9) Der Verwaltungsausschuss für Getreide hat nicht inner-
halb der ihm von seinem Vorsitzenden gesetzten Frist
Stellung genommen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Ausfuhrerstattungen für die in Artikel 1 Absatz 1 Buch-
stabe d) der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 und in Artikel 1
Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
genannten und der Verordnung (EG) Nr. 1518/95 unterlie-
genden Erzeugnisse werden wie im Anhang dieser Verordnung
angegeben festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. Juni 2003 in Kraft.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Juni 2003

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 12. Juni 2003 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreide-
und Reisverarbeitungserzeugnisse

Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungs-
betrag

1102 20 10 9200 (1) C11 EUR/t 40,78
1102 20 10 9400 (1) C11 EUR/t 34,96
1102 20 90 9200 (1) C11 EUR/t 34,96
1102 90 10 9100 C17 EUR/t 21,66
1102 90 10 9900 C17 EUR/t 14,73
1102 90 30 9100 C18 EUR/t 0,00
1103 19 40 9100 C16 EUR/t 0,00
1103 13 10 9100 (1) C19 EUR/t 52,43
1103 13 10 9300 (1) C19 EUR/t 40,78
1103 13 10 9500 (1) C19 EUR/t 34,96
1103 13 90 9100 (1) C14 EUR/t 34,96
1103 19 10 9000 C16 EUR/t 36,04
1103 19 30 9100 C14 EUR/t 22,38
1103 20 60 9000 C20 EUR/t 5,91
1103 20 20 9000 C17 EUR/t 14,73
1104 19 69 9100 C14 EUR/t 21,66
1104 12 90 9100 C13 EUR/t 0,00
1104 12 90 9300 C13 EUR/t 0,00
1104 19 10 9000 C13 EUR/t 5,91
1104 19 50 9110 C14 EUR/t 46,61
1104 19 50 9130 C14 EUR/t 37,87
1104 29 01 9100 C14 EUR/t 21,66
1104 29 03 9100 C14 EUR/t 21,66
1104 29 05 9100 C14 EUR/t 28,88
1104 29 05 9300 C14 EUR/t 23,10
1104 22 20 9100 C13 EUR/t 0,00
1104 22 30 9100 C13 EUR/t 0,00
1104 23 10 9100 C14 EUR/t 43,70

Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungs-
betrag

1104 23 10 9300 C14 EUR/t 33,50
1104 29 11 9000 C13 EUR/t 5,91
1104 29 51 9000 C13 EUR/t 5,79
1104 29 55 9000 C13 EUR/t 5,79
1104 30 10 9000 C13 EUR/t 1,45
1104 30 90 9000 C14 EUR/t 7,28
1107 10 11 9000 C21 EUR/t 10,31
1107 10 91 9000 C21 EUR/t 25,70
1108 11 00 9200 C10 EUR/t 11,58
1108 11 00 9300 C10 EUR/t 11,58
1108 12 00 9200 C10 EUR/t 46,61
1108 12 00 9300 C10 EUR/t 46,61
1108 13 00 9200 C10 EUR/t 46,61
1108 13 00 9300 C10 EUR/t 46,61
1108 19 10 9200 C10 EUR/t 50,16
1108 19 10 9300 C10 EUR/t 50,16
1109 00 00 9100 C10 EUR/t 0,00
1702 30 51 9000 (2) C10 EUR/t 48,69
1702 30 59 9000 (2) C10 EUR/t 37,27
1702 30 91 9000 C10 EUR/t 48,69
1702 30 99 9000 C10 EUR/t 37,27
1702 40 90 9000 C10 EUR/t 37,27
1702 90 50 9100 C10 EUR/t 48,69
1702 90 50 9900 C10 EUR/t 37,27
1702 90 75 9000 C10 EUR/t 51,02
1702 90 79 9000 C10 EUR/t 35,41
2106 90 55 9000 C10 EUR/t 37,27

(1) Für Erzeugnisse, die einer Wärmebehandlung bis zur ersten Gelbildung unterzogen wurden, wird keine Erstattung gewährt.
(2) Es gelten die Erstattungen gemäß der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 2730/75 des Rates (ABl. L 281 vom 1.11.1975, S. 20)

NB Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. L 366
vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
Die Zahlencodes für das Bestimmungsland/Gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 1779/2002 (ABl. L 269 vom 5.10.2002, S. 6).

Die übrigen Bestimmungen sind wie folgt festgelegt:
C10 Alle Bestimmungen außer Estland.
C11 Alle Bestimmungen außer Estland, Ungarn, Polen und Slowenien.
C12 Alle Bestimmungen außer Estland, Ungarn, Lettland und Polen.
C13 Alle Bestimmungen außer Estland, Ungarn und Litauen.
C14 Alle Bestimmungen außer Estland und Ungarn.
C15 Alle Bestimmungen außer Estland, Ungarn, Lettland, Litauen und Polen.
C16 Alle Bestimmungen außer Estland, Ungarn, Lettland und Litauen.
C17 Alle Bestimmungen außer Bulgarien, Estland, Ungarn, Polen und Slowenien.
C18 Alle Bestimmungen außer Bulgarien, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen und Slowenien.
C19 Alle Bestimmungen außer Estland, Ungarn und Slowenien.
C20 Alle Bestimmungen außer Estland, Ungarn, Lettland, Litauen und Rumänien.
C21 Alle Bestimmungen außer Bulgarien, Estland, Ungarn, Litauen, Rumänien und Slowenien.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1005/2003 DER KOMMISSION
vom 12. Juni 2003

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreidemischfuttermittel

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92
bestimmt, dass der Unterschied zwischen den Notie-
rungen oder den Preisen auf dem Weltmarkt für die in
Artikel 1 dieser Verordnung genannten Erzeugnisse und
den Preisen für diese Erzeugnisse in der Gemeinschaft
durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen
werden kann.

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 1517/95 der Kommission vom
29. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 hinsichtlich der Rege-
lung der Ein- und Ausfuhr von Getreidemischfuttermit-
teln und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1162/
95 mit besonderen Durchführungsbestimmungen über
Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen für Getreide und Reis (3)
bestimmt in Artikel 2 die besonderen Kriterien, die bei
der Berechnung der Erstattung für diese Erzeugnisse zu
berücksichtigen sind.

(3) Bei dieser Berechnung muss auch der Gehalt an Getrei-
deerzeugnissen berücksichtigt werden. Zur Erzielung
einer Vereinfachung sollte die Erstattung deshalb für
zwei Arten von Getreideerzeugnissen gewährt werden,
nämlich für Mais, das in ausgeführten Mischfuttermitteln
am meisten verwendete Getreide, und für anderes
Getreide. Unter anderem Getreide sind im Sinne dieser
Verordnung in Frage kommende Getreideerzeugnisse
außer Mais und Maiserzeugnissen zu verstehen. Die

genannte Erstattung ist für die in dem betreffenden
Mischfuttermittel enthaltene Menge Getreideerzeugnisse
zu gewähren.

(4) Der Erstattungsbetrag muss außerdem den Möglichkeiten
und Bedingungen des Absatzes der betreffenden Erzeug-
nisse auf dem Weltmarkt, dem Erfordernis, Störungen
auf dem Markt der Gemeinschaft zu verhindern, und
dem wirtschaftlichen Aspekt der Ausfuhren Rechnung
tragen.

(5) Bei der Festsetzung der Erstattung erscheint es derzeit
jedoch angebracht, sich auf die Differenz zu gründen,
die zwischen den Kosten für die allgemein zur Herstel-
lung dieser Mischfuttermittel verwendeten Grundstoffe
auf dem Gemeinschaftsmarkt und auf dem Weltmarkt
festzustellen ist, was es ermöglicht, den wirtschaftlichen
Gegebenheiten bei der Ausfuhr dieser Erzeugnisse besser
Rechnung zu tragen.

(6) Die Erstattung muss einmal im Monat festgesetzt
werden; sie kann zwischenzeitlich geändert werden.

(7) Der Verwaltungsausschuss für Getreide hat nicht inner-
halb der ihm von seinem Vorsitzenden gesetzten Frist
Stellung genommen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Ausfuhrerstattungen für Mischfuttermittel, die in der
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 genannt sind und der Verord-
nung (EG) Nr. 1517/95 unterliegen, werden wie im Anhang
der vorliegenden Verordnung angegeben gewährt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. Juni 2003 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Juni 2003

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 12. Juni 2003 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für
Getreidemischfuttermittel

Für eine Ausfuhrerstattung kommen Erzeugnisse der nachstehenden Produktcodes in Frage:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

Getreideerzeugnis Bestimmung Maßeinheit Erstattung

Mais und Maiserzeugnisse der
KN-Codes 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23 und
1904 10 10

C10 EUR/t 29,13

Getreideerzeugnisse außer Mais und Maiserzeugnissen C10 EUR/t 10,12

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87
der Kommission (ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.

Die übrigen Bestimmungen sind wie folgt festgelegt:
C 10 Alle Bestimmungen außer Estland.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1006/2003 DER KOMMISSION
vom 12. Juni 2003

bezüglich der im Rahmen der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 935/2003 einge-
reichten Angebote für die Ausfuhr von Roggen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der Kommission
vom 29. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich der
Gewährung von Ausfuhrerstattungen und zur Festlegung der
bei Störungen im Getreidesektor zu treffenden Maßnahmen (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1163/2002 (4),
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1324/2002 (5), insbe-
sondere auf Artikel 7,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eine Ausschreibung der Erstattung bei der Ausfuhr von
Roggen nach bestimmten Drittländern wurde durch die
Verordnung (EG) Nr. 935/2003 der Kommission (6)
eröffnet.

(2) Nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 kann
die Kommission auf der Grundlage der eingereichten
Angebote nach dem Verfahren des Artikels 23 der

Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 beschließen, die auf die
Ausschreibung eingegangenen Angebote nicht zu
berücksichtigen.

(3) Unter Berücksichtigung insbesondere der Kriterien nach
Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 ist die Fest-
setzung einer Höchsterstattung nicht angezeigt.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die im Rahmen der Ausschreibung der Erstattung oder der
Abgabe bei der Ausfuhr von Roggen gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 935/2003 vom 6. bis 12. Juni 2003 eingereichten
Angebote werden nicht berücksichtigt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. Juni 2003 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Juni 2003

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1007/2003 DER KOMMISSION
vom 12. Juni 2003

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Hafer im Rahmen der Ausschreibung
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1582/2002

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der Kommission
vom 29. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich der
Gewährung von Ausfuhrerstattungen und zur Festlegung der
bei Störungen im Getreidesektor zu treffenden Maßnahmen (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1163/2002 (4),
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1324/2002 (5), insbe-
sondere auf Artikel 4,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1582/2002 der Kommis-
sion vom 5. September 2002 über eine besondere Interventi-
onsmaßnahme für Getreide in Finnland und Schweden (6),
insbesondere auf Artikel 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eine Ausschreibung der Erstattung für die Ausfuhr aus
Finnland und Schweden von in diesen beiden Ländern
erzeugtem Hafer nach allen Drittländern, mit Ausnahme
von Estland, Litauen, Lettland und Ungarn, wurde durch
die Verordnung (EG) Nr. 1582/2002 eröffnet.

(2) Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1582/2002
kann die Kommission auf der Grundlage der einge-
reichten Angebote nach dem Verfahren des Artikels 23
der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 beschließen, unter
Berücksichtigung der Kriterien nach Artikel 1 der
Verordnung (EG) Nr. 1501/95 eine Höchstausfuhrerstat-
tung festzusetzen. In einem solchen Fall wird der
Zuschlag jedem Bieter erteilt, dessen Angebot der
Höchstausfuhrerstattung entspricht oder darunter liegt.

(3) Die Anwendung der vorgenannten Kriterien auf die
derzeitige Marktlage bei der betreffenden Getreideart
führt zur Festsetzung einer Höchstausfuhrerstattung in
Höhe des in Artikel 1 genannten Betrages.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Hafer wird für die
vom 6. bis zum 12. Juni 2003 im Rahmen der Ausschreibung
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1582/2002 eingereichten
Angebote auf 9,95 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. Juni 2003 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Juni 2003

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1008/2003 DER KOMMISSION
vom 12. Juni 2003

bezüglich der im Rahmen der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 934/2003 einge-
reichten Angebote für die Ausfuhr von Weichweizen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der Kommission
vom 29. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich der
Gewährung von Ausfuhrerstattungen und zur Festlegung der
bei Störungen im Getreidesektor zu treffenden Maßnahmen (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1163/2002 (4),
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1324/2002 (5), insbe-
sondere auf Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eine Ausschreibung der Erstattung bei der Ausfuhr von
Weichweizen nach bestimmten Drittländern wurde
durch die Verordnung (EG) Nr. 934/2003 der Kommis-
sion (6) eröffnet.

(2) Nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 kann
die Kommission auf der Grundlage der eingereichten
Angebote nach dem Verfahren des Artikels 23 der

Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 beschließen, die auf die
Ausschreibung eingegangenen Angebote nicht zu
berücksichtigen.

(3) Unter Berücksichtigung insbesondere der Kriterien nach
Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 ist die Fest-
setzung einer Höchsterstattung nicht angezeigt.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die im Rahmen der Ausschreibung der Erstattung bei der
Ausfuhr von Weichweizen gemäß der Verordnung (EG) Nr.
934/2003 vom 6. bis zum 12. Juni 2003 eingereichten Ange-
bote werden nicht berücksichtigt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. Juni 2003 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Juni 2003

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1009/2003 DER KOMMISSION
vom 12. Juni 2003

zur Festsetzung der Höchstkürzung des Zolls bei der Einfuhr von Mais im Rahmen der Ausschrei-
bung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 698/2003

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2), insbesondere auf Artikel 12 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eine Ausschreibung über die Höchstkürzung des Zolls
bei der Einfuhr von Mais aus Drittländern nach Spanien
wurde durch die Verordnung (EG) Nr. 698/2003 der
Kommission (3) eröffnet.

(2) Nach Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1839/95 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 2235/2000 (5), kann die Kommission nach dem
Verfahren von Artikel 23 der Verordnung (EWG) Nr.
1766/92 über die Festsetzung einer Höchstkürzung des
Zolls bei der Einfuhr beschließen. Dabei ist insbesondere
den in den Artikeln 6 und 7 der Verordnung (EG) Nr.
1839/95 genannten Kriterien Rechnung zu tragen. Der
Zuschlag wird dem Bieter erteilt, dessen Angebot so
hoch wie die Höchstkürzung des Zolls bei der Einfuhr
oder niedriger ist.

(3) Die Anwendung der vorgenannten Kriterien auf die
derzeitige Marktlage bei der betreffenden Getreideart
führt zur Festsetzung einer Höchstkürzung des Zolls bei
der Einfuhr in Höhe des in Artikel 1 genannten Betrags.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchstkürzung des Zolls bei der Einfuhr von Mais für die
vom 6. bis zum 12. Juni 2003 im Rahmen der Verordnung
(EG) Nr. 698/2003 eingereichten Angebote wird auf
44,47 EUR/t festgelegt und gilt für eine Gesamthöchstmenge
von 70 300 t.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. Juni 2003 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Juni 2003

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1010/2003 DER KOMMISSION
vom 12. Juni 2003

zur Festsetzung der Höchstkürzung des Zolls bei der Einfuhr von Mais im Rahmen der Ausschrei-
bung gemäß Verordnung (EG) Nr. 581/2003

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2), insbesondere auf Artikel 12 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eine Ausschreibung über die Höchstkürzung des Zolls
bei der Einfuhr von Mais nach Portugal aus Drittländern
wurde durch die Verordnung (EG) Nr. 581/2003 der
Kommission (3) eröffnet.

(2) Nach Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1839/95 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 2235/2000 (5), kann die Kommission nach dem
Verfahren von Artikel 23 der Verordnung (EWG) Nr.
1766/92 über die Festsetzung einer Höchstkürzung des
Zolls bei der Einfuhr beschließen. Dabei ist insbesondere
den in Artikel 6 und 7 der Verordnung (EG) Nr. 1839/
95 genannten Kriterien Rechnung zu tragen. Der
Zuschlag wird dem Bieter erteilt, dessen Angebot so
hoch wie die Höchstkürzung des Zolls bei der Einfuhr
oder niedriger ist.

(3) Die Anwendung der vorgenannten Kriterien auf die
derzeitige Marktlage bei der betreffenden Getreideart
führt zur Festsetzung einer Höchstkürzung des Zolls bei
der Einfuhr in Höhe des in Artikel 1 genannten Betrags.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchstkürzung des Zolls bei der Einfuhr von Mais für die
vom 6. bis zum 12. Juni 2003 im Rahmen der Verordnung
(EG) Nr. 581/2003 eingereichten Angebote wird auf
42,30 EUR/t festgelegt und gilt für eine Gesamthöchstmenge
von 53 270 t.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. Juni 2003 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Juni 2003

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1011/2003 DER KOMMISSION
vom 12. Juni 2003

zur Festsetzung der geltenden Erstattungssätze bei der Ausfuhr bestimmter Getreide- und Reis-
erzeugnisse in Form von nicht unter Anhang I des Vertrags fallenden Waren

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
411/2002 der Kommission (4), insbesondere auf Artikel 13
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
1766/92 und Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 3072/95 kann der Unterschied zwischen den Notie-
rungen oder Preisen auf dem Weltmarkt für die in
Artikel 1 dieser beiden Verordnungen genannten Erzeug-
nisse und den Preisen in der Gemeinschaft durch eine
Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden.

(2) In der Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 der Kommission
vom 13. Juli 2000 zur Festlegung der gemeinsamen
Verfahren bei der Regelung zur Gewährung von Aus-
fuhrerstattungen und der Kriterien zur Festsetzung des
Erstattungsbetrags für bestimmte landwirtschaftliche
Erzeugnisse, die in Form von nicht unter Anhang I des
Vertrags fallenden Waren ausgeführt werden (5), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 740/2003 (6),
sind diejenigen Erzeugnisse bezeichnet, für die bei ihrer
Ausfuhr in Form von im Anhang B der Verordnung
(EWG) Nr. 1766/92 oder im Anhang B der Verordnung
(EG) Nr. 3072/95 aufgeführten Waren ein Erstattungs-
satz festgesetzt werden muss.

(3) Gemäß Artikel 4 Absatz 1 erster Unterabsatz der
Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 muss der Erstattungs-
satz für jeden Monat für je 100 kg dieser Grunderzeug-
nisse festgesetzt werden.

(4) Die Verpflichtungen hinsichtlich der Erstattungen für die
Ausfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die in
Waren außerhalb des Geltungsbereichs von Anhang I
des Vertrags enthalten sind, könnten in Frage gestellt
werden, wenn hohe Erstattungssätze im Voraus festge-
legt werden. Infolgedessen sind Vorkehrungen gegen
solche Situationen zu ergreifen, ohne dass dadurch der
Abschluss langfristiger Verträge verhindert wird. Die
Festlegung eines Erstattungssatzes im Hinblick auf die
vorzeitige Festsetzung von Erstattungen trägt zur Verwir-
klichung dieser Ziele bei.

(5) Im Anschluss an die zwischen der Europäischen Gemein-
schaft und den Vereinigten Staaten von Amerika getrof-
fene Übereinkunft über die Ausfuhren von Teigwaren
aus der Gemeinschaft in die USA, die mit dem Beschluss
87/482/EWG des Rates (7) genehmigt wurde, muss die
Erstattung für Waren der KN-Codes 1902 11 00 und
1902 19 00 je nach Bestimmungsgebiet unterschiedlich
festgelegt werden.

(6) Nach Artikel 4 Absätze 3 und 5 der Verordnung (EG)
Nr. 1520/2000 gilt für das verarbeitete Grunderzeugnis
zum vermuteten Zeitpunkt der Herstellung der Waren
ein verminderter Erstattungssatz, weil die nach der
Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 der Kommission (8),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1786/
2001 (9), gewährte Produktionserstattung zu berücksich-
tigen ist.

(7) Alkoholische Getränke werden als Erzeugnisse
betrachtet, die weniger empfindlich auf den Preis des zu
ihrer Herstellung verwendeten Getreides reagieren. Das
Protokoll Nr. 19 zum Vertrag über den Beitritt Däne-
marks, Irlands und des Vereinigten Königreichs sieht
allerdings vor, dass die notwendigen Maßnahmen festzu-
legen sind, um die Verwendung von Getreide aus der
Gemeinschaft zur Herstellung alkoholischer Getränke auf
Getreidebasis zu erleichtern. Infolgedessen sind die
Erstattungssätze für in Form von alkoholischen
Getränken aufgeführtes Getreide anzupassen.

(8) Da jedoch unbedingt sichergestellt sein muss, dass die
peinlich genaue Verwaltung keine Unterbrechung
erfährt, muss sowohl den Ausgabenvorausschätzungen
als auch den verfügbaren Haushaltsmitteln Rechnung
getragen werden.

(9) Der Verwaltungsausschuss für Getreide hat nicht inner-
halb der ihm von seinem Vorsitzenden gesetzten Frist
Stellung genommen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die geltenden Erstattungssätze für die Grunderzeugnisse im
Sinne des Anhangs A der Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 und
des Artikels 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 oder des
Artikels 1 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95, die in
Form von im Anhang B der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92
oder im Anhang B der geänderten Verordnung (EG) Nr. 3072/
95 genannten Waren ausgeführt werden, werden entsprechend
dem Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. Juni 2003 in Kraft.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Juni 2003

Für die Kommission
Erkki LIIKANEN

Mitglied der Kommission
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 12. Juni 2003 zur Festsetzung der Erstattungssätze bei der Ausfuhr
bestimmter Getreide- und Reiserzeugnisse in Form von nicht unter Anhang I des Vertrags fallenden Waren

(EUR/100 kg)

KN-Code Bezeichnung der Erzeugnisse (1)

Erstattungssätze pro 100 kg des
Grunderzeugnisses

bei Festlegung der
Erstattungen im

Voraus

in den anderen
Fällen

1001 10 00 Hartweizen:

– bei der Ausfuhr von Waren der KN-Codes 1902 11 und 1902 19 nach den Verei-
nigten Staaten von Amerika

— —

– in allen anderen Fällen — —

1001 90 99 Weichweizen und Mengkorn:

– bei der Ausfuhr von Waren der KN-Codes 1902 11 und 1902 19 nach den Verei-
nigten Staaten von Amerika

0,376 0,376

– in allen anderen Fällen:

– – bei Anwendung von Artikel 4 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 (2) — —

– – bei Ausfuhr von Waren des Kapitels 2208 (3) — —

– – in allen anderen Fällen 0,579 0,579

1002 00 00 Roggen 3,604 3,604

1003 00 90 Gerste

– bei Ausfuhr von Waren des Kapitels 2208 (4) — —

– in allen anderen Fällen 1,444 1,444

1004 00 00 Hafer — —

1005 90 00 Mais, verwendet in Form von:

– Stärke:

– – bei Anwendung von Artikel 4 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 (2) 2,331 2,331

– – bei Ausfuhr von Waren des Kapitels 2208 (3) 1,082 1,082

– – in allen anderen Fällen 2,913 2,913

– Glucose, Glucosesirup, Maltodextrin, Maltodextrinsirup der KN-Codes 1702 30 51,
1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75,
1702 90 79, 2106 90 55 (4):

– – bei Anwendung von Artikel 4 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 (2) 1,748 1,748

– – bei Ausfuhr von Waren des Kapitels 2208 (3) 0,812 0,812

– – in allen anderen Fällen 2,330 2,330

– bei Ausfuhr von Waren des Kapitels 2208 (3) 1,082 1,082

– anderer (einschließlich in unverarbeitetem Zustand verwendet) 2,913 2,913

Kartoffelstärke des KN-Codes 1108 13 00, gleichgestellt mit einem aus der Verarbei-
tung von Mais hergestellten Produkt:

– bei Anwendung von Artikel 4 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 (2) 2,331 2,331

– – bei Ausfuhr von Waren des Kapitels 2208 (3) 1,082 1,082

– in allen anderen Fällen 2,913 2,913
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(EUR/100 kg)

KN-Code Bezeichnung der Erzeugnisse (1)

Erstattungssätze pro 100 kg des
Grunderzeugnisses

bei Festlegung der
Erstattungen im

Voraus

in den anderen
Fällen

ex 1006 30 Vollständig geschliffener Reis:

– rundkörniger Reis 13,200 13,200

– mittelkörniger Reis 13,200 13,200

– langkörniger Reis 13,200 13,200

1006 40 00 Bruchreis 3,300 3,300

1007 00 90 Sorghum 1,444 1,444

(1) Hinsichtlich der landwirtschaftlichen Erzeugnisse müssen die im Anhang E der Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 der Kommission angegebenen Koeffizienten angewandt
werden (ABl. L 177 vom 15.7.2000, S. 1).

(2) Die betreffende Ware fällt unter den KN-Code 3505 10 50.
(3) Waren, aufgenommen in Anhang B der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 oder gemäß Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 2825/93.
(4) Für Sirupe der KN-Codes 1702 30 99, 1702 40 90 und 1702 60 90, hergestellt als Mischung von Glucose- und Fructosesirup, gibt nur der Glucosesirup Recht auf

Ausfuhrerstattung.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1012/2003 DER KOMMISSION
vom 12. Juni 2003

zur neunzehnten Änderung der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates über die Anwendung
bestimmter spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen,
die mit Osama bin Laden, dem Al-Qaida-Netzwerk und den Taliban in Verbindung stehen, und zur

Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 467/2001 des Rates

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates vom
27. Mai 2002 über die Anwendung bestimmter spezifischer
restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Orga-
nisationen, die mit Osama bin Laden, dem Al-Qaida-Netzwerk
und den Taliban in Verbindung stehen, und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 467/2001 des Rates über das Verbot der
Ausfuhr bestimmter Waren und Dienstleistungen nach Afgha-
nistan, über die Ausweitung des Flugverbots und des Einfrierens
von Geldern und anderen Finanzmitteln betreffend die Taliban
von Afghanistan (1), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 866/2003 der Kommission (2), insbesondere auf
Artikel 7 Absatz 1 erster Gedankenstrich,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 enthält die
Liste der Personen, Gruppen und Organisationen, deren
Gelder und wirtschaftliche Ressourcen mit der Verord-
nung eingefroren werden.

(2) Der Sanktionsausschuss beschloss am 10. Juni 2003, die
Liste der Personen, Gruppen und Organisationen, deren
Gelder und wirtschaftliche Ressourcen eingefroren
werden sollen, zu ändern; Anhang I ist somit entspre-
chend zu ändern —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 wird entspre-
chend dem Anhang dieser Verordnung geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Juni 2003

Für die Kommission
Christopher PATTEN

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 wird wie folgt geändert:

Der folgende Eintrag ist unter „Natürliche Personen“ anzufügen:

„Abdelghani MZOUDI (alias a) Abdelghani MAZWATI, b) Abdelghani MAZUTI). Geburtsort: Marrakesch (Marokko).
Geburtsdatum: 6. Dezember 1972. Staatsangehörigkeit: marokkanisch. Pass Nr.: a) marokkanischer Pass Nr. F
879567, ausgestellt am 29. April 1992 in Marrakesch, Marokko, gültig bis zum 28. April 1997, verlängert bis zum
28. Februar 2002; b) marokkanischer Pass Nr. M271392, ausgestellt am 4. Dezember 2000 vom Marokkanischen
Konsulat in Berlin, Deutschland. Nationale Kennziffer: marokkanischer Personalausweis Nr. E 427689, ausgestellt
am 20. März 2001 vom Marokkanischen Generalkonsultat in Düsseldorf, Deutschland. Weitere Angaben: befindet
sich in Deutschland in Untersuchungshaft (Juni 2003).“
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BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Richtlinie 91/692/EWG des Rates vom 23. Dezember 1991 zur Vereinheitlichung und
zweckmäßigen Gestaltung der Berichte über die Durchführung bestimmter Umweltschutzrichtlinien

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 377 vom 31. Dezember 1991)

Seite 54, Anhang VI, Buchstabe b):

anstatt: „b) Artikel 12 der Richtlinie 75/442/EWG des Rates vom 15. Juli 1975 über Abfälle (3), geändert durch
die Richtlinie 91/156/EWG (4).“

muss es heißen: „b) Artikel 16 der Richtlinie 75/442/EWG des Rates vom 15. Juli 1975 über Abfälle (3), geändert durch
die Richtlinie 91/156/EWG (4).“
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